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Die durch diesen Verkaufsprospekt angebotenen An-
teile sind aufgrund US-aufsichtsrechtlicher Beschrän-
kungen nicht für den Vertrieb in den Vereinigten 
Staaten von Amerika (welcher Begriff auch die Bun-
desstaaten, Territorien und Besitzungen der Vereinig-
ten Staaten sowie den District of Columbia umfasst) 
oder an bzw. zugunsten von US-Personen, wie in Re-
gulation S unter dem Securities Act von 1933 in der 
geltenden Fassung definiert, bestimmt. US-Personen 
sind natürliche Personen, die ihren Wohnsitz in den 
Vereinigten Staaten von Amerika haben. Außerdem 
schließt der Begriff der US-Person juristische Perso-
nen ein, die gemäß den Gesetzen der Vereinigten 
Staaten von Amerika gegründet wurden.  

Dementsprechend werden Anteile in den Vereinigten 
Staaten von Amerika und an oder für Rechnung von 
US-Personen weder angeboten noch verkauft. Spätere 
Übertragungen von Anteilen in die Vereinigten Staa-
ten von Amerika bzw. an US-Personen sind unzuläs-
sig.  

Dieser Prospekt darf nicht in den Vereinigten Staaten 
von Amerika oder an US-Personen verbreitet werden. 
Die Verteilung dieses Prospektes und das Angebot 
bzw. der Verkauf der Anteile können auch in anderen 
Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein. 
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Sofern in diesem Prospekt von "dem bzw. das Sondervermögen" gesprochen wird, sind damit alle Sondervermögen 
dieses Verkaufsprospektes gemeint. Auf Abweichungen für einzelne Sondervermögen wird jeweils besonders hinge-
wiesen. 
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Der Kauf und Verkauf von Investmentanteilen er-
folgt auf der Basis des zurzeit gültigen ausführli-
chen Verkaufsprospekts und der Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen in Verbindung mit den Besonde-
ren Vertragsbedingungen. Es ist nicht gestattet, von 
diesem Prospekt abweichende Auskünfte oder Er-
klärungen abzugeben. Jeder Kauf und Verkauf von 
Anteilen auf der Basis von Auskünften oder Erklä-
rungen, welche nicht in diesem Prospekt enthalten 
sind, erfolgt ausschließlich auf Risiko des Käufers. 
Dieser Verkaufsprospekt wird ergänzt durch den 
jeweils letzten Jahresbericht. Wenn der Stichtag des 
Jahresberichts länger als acht Monate zurückliegt, 
ist dem Erwerber auch der Halbjahresbericht vor 
Vertragsschluss anzubieten. 

Dem Vertragsverhältnis zwischen Kapitalanlagegesell-
schaft und Anleger sowie den vorvertraglichen Bezie-
hungen wird deutsches Recht zugrunde gelegt. Gemäß 
§ 23 Abs. 2 der Allgemeinen Vertragsbedingungen ist 
der Sitz der Kapitalanlagegesellschaft Gerichtsstand für 
Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis, sofern der 
Anleger keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland 
hat. Laut § 123 InvG sind sämtliche Verkaufsunterlagen 
in deutscher Sprache abzufassen. Die Kapitalanlagege-
sellschaft wird ferner die gesamte Kommunikation mit 
ihren Anlegern in deutscher Sprache führen. 

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der seit 8. De-
zember 2004 geltenden Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches betreffend Fernabsatzverträge über Fi-
nanzdienstleistungen können sich die Beteiligten an 
die Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank, 
Postfach 11 12 32 in 60047 Frankfurt, Tel.: 069/2388-
1907 oder -1906, Fax: 069/2388-1919, wenden. Das 
Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt hiervon unbe-
rührt. 

1.  Grundlagen 

Die Sondervermögen  

BW Portfolio 20  
BW Portfolio 40  
BW Portfolio 75  

sind „Gemischte Sondervermögen“ im Sinne des InvG. 
Sie werden von der Deka Investment GmbH (im Fol-
genden „Gesellschaft“ genannt) verwaltet.  

Die Verwaltung der Sondervermögen besteht vor allem 
darin, das von den Anlegern bei der Gesellschaft einge-
legte Geld unter Beachtung des Grundsatzes der Risi-
komischung in verschiedenen Vermögensgegenstän-
den gesondert vom Vermögen der Gesellschaft anzule-
gen. Die Sondervermögen gehören nicht zur Insol-
venzmasse der Kapitalanlagegesellschaft.  

In welchen Vermögensgegenständen die Gesellschaft 
das Geld anlegen darf und welche Bestimmungen sie 
dabei zu beachten hat, ergibt sich aus dem InvG und 
den Vertragsbedingungen, die das Rechtsverhältnis 
zwischen den Anlegern und der Gesellschaft regeln. 
Die Vertragsbedingungen umfassen einen Allgemeinen 
und einen Besonderen Teil („Allgemeine” und „Beson-
dere Vertragsbedingungen”). Die Verwendung der Ver-
tragsbedingungen für ein Sondervermögen unterliegt 
grundsätzlich der Genehmigungspflicht der Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Eine 
Ausnahme hiervon bildet lediglich die Vorschrift in den 
„Besonderen Vertragsbedingungen”, die die Vergütun-
gen und Aufwendungserstattungen zum Gegenstand 
hat, mit denen das Sondervermögen belastet werden 
kann. (Einzelheiten zu den Vergütungen und Aufwen-
dungserstattungen siehe Punkt 10. „Ausgabe- und 
Rücknahmepreise und Kosten” und Punkt  11. „Verwal-
tungs- und sonstige Kosten”). 

Der ausführliche Verkaufsprospekt einschließlich der 
Vertragsbedingungen, der vereinfachte Verkaufspros-
pekt, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte so-
wie sonstige für die Anteilinhaber bestimmte Informa-
tionen für das Sondervermögen sind kostenlos bei der 
Kapitalanlagegesellschaft, jeder Zahl- und Vertriebsstel-
le und bei der Deka-Bank Deutsche Girozentrale erhält-
lich. 

I. Verkaufsprospekt.



 

7 
 

Zusätzliche Informationen über die Anlagegrenzen des 
Risikomanagements dieses Sondervermögens, die Risi-
komanagementmethoden und die jüngsten Entwick-
lungen bei den Risiken und Renditen der wichtigsten 
Kategorien von Vermögensgegenständen sind bei der 
Gesellschaft sowie der  

DekaBank Deutsche Girozentrale von montags bis frei-
tags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr unter der 
Rufnummer (0 69) - 71 47-6 52 erhältlich.  

Die Vertragsbedingungen sind in Abschnitt II. dieses 
Verkaufsprospektes abgedruckt. 

Die Vertragsbedingungen können von der Gesellschaft 
geändert werden. Änderungen der Vertragsbedingun-
gen, mit Ausnahme der Regelungen zu den Vergütun-
gen und Aufwendungserstattungen, bedürfen der Ge-
nehmigung durch die BaFin. Änderungen der Anlage-
grundsätze des Sondervermögens bedürfen zusätzlich 
der Genehmigung durch den Aufsichtsrat der Gesell-
schaft.  

Die vorgesehenen Änderungen werden im elektroni-
schen Bundesanzeiger und darüber hinaus in einer hin-
reichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung 
oder im Internet unter www.deka.de oder www.bw-
bank.de bekannt gemacht. 

Die Änderungen treten frühestens am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft. Änderungen von Regelun-
gen zu den Vergütungen und Aufwendungserstattun-
gen treten frühestens sechs Monate nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft, wenn nicht mit Zustimmung 
der BaFin ein früherer Zeitpunkt bestimmt wurde. Än-
derungen der bisherigen Anlagegrundsätze des Son-
dervermögens treten ebenfalls frühestens sechs Mona-
te nach Bekanntmachung in Kraft und sind nur unter 
der Bedingung zulässig, dass die Kapitalanlagegesell-
schaft den Anlegern anbietet, ihre Anteile gegen Antei-
le an Sondervermögen mit vergleichbaren Anlage-
grundsätzen kostenlos umzutauschen, sofern derartige 
Sondervermögen von der Kapitalanlagegesellschaft 
verwaltet werden. 

2.  Verwaltungsgesellschaft  

Das Sondervermögen wird von der am 17. Mai 1995 
gegründeten Deka Investment GmbH mit Sitz in 60325 
Frankfurt am Main, Mainzer Landstraße 16 verwaltet. 
Die Gesellschaft ist eine Kapitalanlagegesellschaft im 
Sinne des InvG in der Rechtsform einer Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung (GmbH). Zum 1. Januar 1996 
übernahm sie das Investmentgeschäft der am 17. Au-
gust 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlage-
gesellschaft mbH.  

Seit dem 10. August 1995 durfte die Gesellschaft 
Geldmarkt- und Wertpapier-Sondervermögen und seit 
dem 10. Juli 1998 auch Investmentfondsanteil-, ge-
mischte Wertpapier- und Grundstücks- sowie Altersvor-
sorge-Sondervermögen nach dem Gesetz über Kapital-
anlagegesellschaften verwalten. Nach der Anpassung 
an das Investmentgesetz darf die Gesellschaft seit dem 
1. Januar 2004 richtlinienkonforme Sondervermögen 
und Altersvorsorge-Sondervermögen, seit dem 30. De-
zember 2004 Gemischte Sondervermögen, seit dem 6. 
Juli 2005 Dach-Sondervermögen mit zusätzlichen Risi-
ken sowie seit dem 21. Mai 2008 Sonstige Sonderver-
mögen verwalten.  

Nähere Angaben über die Geschäftsführung, die Zu-
sammensetzung des Aufsichtsrates und den Gesell-
schafterkreis sowie über die Höhe des gezeichneten 
und eingezahlten Kapitals finden Sie am Ende von Ab-
schnitt I. dieses Verkaufsprospekts. 

3.  Depotbank.  

Das InvG sieht eine Trennung der Verwaltung und der 
Verwahrung von Sondervermögen vor. Mit der Verwah-
rung der Vermögensgegenstände des Sondervermö-
gens hat die Kapitalanlagegesellschaft ein anderes 
Kreditinstitut als Depotbank beauftragt.  

Die Depotbank verwahrt die Vermögensgegenstände in 
Sperrdepots bzw. auf Sperrkonten. Sie hat insbesonde-
re dafür zu sorgen, dass die Ausgabe und die Rück-
nahme von Anteilen und die Berechnung des Wertes 
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der Anteile den Vorschriften des InvG und den Ver-
tragsbedingungen entsprechen. Weiterhin hat sie dar-
auf zu achten, dass bei den für das Sondervermögen 
getätigten Geschäften der Gegenwert innerhalb der üb-
lichen Fristen in ihre Verwahrung gelangt und die Er-
träge des Sondervermögens gemäß den Vorschriften 
des InvG und den Vertragsbedingungen verwendet 
werden. Sie hat darüber hinaus zu prüfen, ob die Anla-
ge von Vermögensgegenständen auf Sperrkonten eines 
anderen Kreditinstitutes mit dem InvG und den Ver-
tragsbedingungen vereinbar ist. Wenn dies der Fall ist, 
hat sie ihre Zustimmung zu der Anlage zu erteilen.  

Der Wert des Sondervermögens sowie der Wert der An-
teile werden von der Gesellschaft unter Kontrolle der 
Depotbank ermittelt.  

Für das in diesem Verkaufsprospekt beschriebene Son-
dervermögen hat die DekaBank Deutsche Girozentrale 
mit Sitz in Frankfurt am Main und Berlin und Haupt-
verwaltung in 60325 Frankfurt, Mainzer Landstraße 16, 
das Amt der Depotbank übernommen. Die Depotbank 
ist ein Kreditinstitut nach deutschem Recht. Ihre Haupt-
tätigkeit ist das Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft so-
wie das Wertpapiergeschäft.  

Die Gesellschaft wird überwiegend die Depotbank, zu 
deren Konzern sie gehört, mit der Abwicklung von 
Transaktionen für Rechnung des Sondervermögens be-
auftragen.  

4.  Sondervermögen, Anteilklas-
sen und Teilfonds. 

Die folgenden Sondervermögen wurden am 14. Januar 
2008 aufgelegt. BW Portfolio 20 BW Portfolio 40 BW 
Portfolio 75. Die Anleger sind an den Vermögensge-
genständen der Sondervermögen entsprechend der 
Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer bzw. als Gläubi-
ger nach Bruchteilen beteiligt. Alle ausgegebenen An-
teile haben gleiche Rechte. Anteilklassen werden nicht 
gebildet. Die Sondervermögen sind nicht Teilfonds ei-
ner Umbrella-Konstruktion.  

4.1.   Anlageziel.  
Anlageziel des Sondervermögens ist die Erwirtschaf-
tung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums 
durch ein breit gestreutes Anlageportfolio.  

4.2.  Anlagegrundsätze.  
Für das Sondervermögen können die nach dem InvG 
und den Vertragsbedingungen zulässigen Vermögens-
gegenstände erworben werden. Die Gesellschaft wird 
für das Sondervermögen nur solche Vermögensge-
genstände erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum 
erwarten lassen.  

Immobilien-Sondervermögen können je nach Marktsi-
tuation beigemischt werden.  

Für das Sondervermögen können Geldmarktinstrumen-
te, Investmentanteile und Derivate erworben werden. 
Daneben ist die Anlage in Bankguthaben möglich. 
Wertpapiere gemäß § 47 InvG, sonstige Anlageinstru-
mente gemäß § 52 InvG und Sondervermögen mit zu-
sätzlichen Risiken gemäß § 112 InvG dürfen nicht er-
worben werden  

4.3.  Anlageinstrumente im Einzelnen.  
4.3.1.  Investmentanteile.  
BW Portfolio 20  
Der Anteil der Investmentanteile an Sondervermögen, 
die nach den Vertragsbedingungen oder dem letzten 
Jahres- oder Halbjahresbericht überwiegend in Aktien 
(Aktienfonds) anlegen darf 10 % des Sondervermögens 
nicht unterschreiten und 30 % des Sondervermögens 
nicht übersteigen. Die in Pension genommenen In-
vestmentanteile sind auf die Anlagegrenzen des §§ 61 
und 64 Absatz 3 InvG anzurechnen.  

BW Portfolio 40  
Der Anteil der Investmentanteile an Sondervermögen, 
die nach den Vertragsbedingungen oder dem letzten 
Jahres- oder Halbjahresbericht überwiegend in Aktien 
(Aktienfonds) anlegen darf 30 % des Sondervermögens 
nicht unterschreiten und 50 % des Sondervermögens 
nicht übersteigen. Die in Pension genommenen In-
vestmentanteile sind auf die Anlagegrenzen des §§ 61 
und 64 Abs. 3 InvG anzurechnen.  
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BW Portfolio 75  
Das Sondervermögen muss zu mindestens 50 % aus 
Investmentanteilen von Sondervermögen bestehen, die 
nach den Vertragsbedingungen oder dem letzten Jah-
res- oder Halbjahresbericht überwiegend in Aktien (Ak-
tienfonds) anlegen. Die in Pension genommenen In-
vestmentanteile sind auf die Anlagegrenzen des §§ 61 
und 64 Absatz 3 InvG anzurechnen.  

Gilt für alle Sondervermögen.  
Es können Anteile an inländischen richtlinienkonfor-
men und nicht-richtlinienkonformen Sondervermögen 
erworben werden, sowie richtlinienkonforme EG-
Investmentanteile und andere ausländische Invest-
mentanteile. In Anteilen an einem einzigen Investment-
vermögen dürfen gemäß § 50 InvG nur bis zu 20 % des 
Wertes des jeweiligen Sondervermögens angelegt wer-
den; in nicht-richtlinienkonforme Investmentvermögen 
dürfen insgesamt nur bis zu 30 % des Wertes des jewei-
ligen Sondervermögens angelegt sein. Die Gesellschaft 
darf für Rechnung des jeweiligen Sondervermögens 
nicht mehr als 25 % der ausgegebenen Anteile eines 
anderen Investmentvermögens erwerben. 

4.3.2.  Anteile an Immobilien-Sondervermögen.  
Die Gesellschaft darf für Rechnung des jeweiligen Son-
dervermögens auch Anteile an Immobilien-
Sondervermögen nach dem InvG erwerben, deren Ver-
tragsbedingungen Investitionen in folgende Immobilien 
vorsehen: Mietwohngrundstücke, Geschäftsgrundstü-
cke, gemischt genutzte Grundstücke, Grundstücke im 
Zustand der Bebauung, unbebaute Grundstücke, Erb-
baurechte, Beteiligungen an Immobiliengesellschaften 
sowie Rechte in der Form des Wohnungseigentums, 
Teileigentums, Wohnungserbbaurechts und Teilerb-
baurechts.  

Bei den Immobilien-Sondervermögen muss es sich um 
Publikumsfonds handeln, das heißt die Anteile müssen 
dem Publikum ohne eine Begrenzung der Zahl der An-
teile angeboten werden und die Anleger müssen das 
Recht zur Rückgabe haben. Abweichend von den in 
4.3.1 dargestellten Anlagegrenzen darf die Gesellschaft 
in Anteilen an einem einzigen Immobilien-
Sondervermögen mehr als 20 % des Wertes des jeweili-
gen Sondervermögens anlegen. In Anteilen an Immobi-

lien-Sondervermögen darf die Gesellschaft bis zu 30 % 
des Wertes des jeweiligen Sondervermögens anlegen. 
Die Gesellschaft darf darüber hinaus für Rechnung des 
jeweiligen Sondervermögens mehr als 25 % der ausge-
gebenen Anteile eines anderen Immobilen-
Sondervermögens erwerben. Insgesamt dürfen bis zu 
30 % des Wertes des jeweiligen Sondervermögens in 
Anteile an einem oder mehreren Sondervermögen an-
gelegt werden. Die in Pension genommenen Invest-
mentanteile sind auf die Anlagegrenzen der §§ 61 und 
64 Absatz 3 InvG anzurechnen. 

4.3.3.   Geldmarktinstrumente 
Geldmarktinstrumente sind Instrumente, die üblicher-
weise auf dem Geldmarkt gehandelt werden sowie ver-
zinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs 
für das Sondervermögen eine Laufzeit bzw. Restlauf-
zeit von höchstens 397 Tagen haben. Sofern ihre Lauf-
zeit länger als 397 Tage ist, muss ihre Verzinsung re-
gelmäßig, mindestens einmal in 397 Tagen marktge-
recht angepasst werden. Geldmarktinstrumente sind 
auch Instrumente, deren Risikoprofil dem Risikoprofil 
solcher Wertpapiere entspricht.  

Für das Sondervermögen dürfen Geldmarktinstrumente 
erworben werden,  

1. wenn sie an einer Börse in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum zum Handel zugelassen oder dort 
an einem anderen organisierten Markt zugelassen 
oder in diesen einbezogen sind,  

2. wenn sie an einem der von der Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht zugelassenen Börsen 
zum Handel zugelassen oder an einem der von der 
Bundesanstalt zugelassenen organisierten Märkte 
zugelassen oder in diesen einbezogen sind.  

3. wenn sie von den Europäischen Gemeinschaften, 
dem Bund, einem Sondervermögen des Bundes, ei-
nem Land, einem anderen Mitgliedstaat oder einer 
anderen zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen 
Gebietskörperschaft oder der Zentralbank eines 
Mitgliedstaats der Europäischen Union, der Europäi-
schen Zentralbank oder der Europäischen Investiti-



 
10 

onsbank, einem Drittstaat oder, sofern dieser ein 
Bundesstaat ist, einem Gliedstaat dieses Bundes-
staates oder von einer internationalen öffentlich-
rechtlichen Einrichtung, der mindestens ein Mit-
gliedstaat der Europäischen Union angehört, bege-
ben oder garantiert werden, 

4. die von einem Unternehmen begeben werden, des-
sen Wertpapiere auf den unter den Nummern 1 und 
2 bezeichneten Märkten gehandelt werden, 

5. die von einem Kreditinstitut, das nach dem Europäi-
schen Gemeinschaftsrecht festgelegten Kriterien ei-
ner Aufsicht unterstellt ist, oder einem Kreditinsti-
tut, das Aufsichtsbestimmungen, die nach Auffas-
sung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht denjenigen des Gemeinschaftsrechts 
gleichwertig sind, unterliegt und diese einhält, be-
geben oder garantiert werden, 

6. die von anderen Emittenten begeben werden und es 
sich bei dem jeweiligen Emittenten handelt  

a) um ein Unternehmen mit einem Eigenkapital von 
mindestens 10 Millionen Euro, das seinen Jahresab-
schluss nach den Vorschriften der Vierten Richtlinie 
78/660/EWG des Rates vom 25. Juli 1978 über den 
Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmter 
Rechtsformen, zuletzt geändert durch die Richtlinie 
2003/51/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 18. Juli 2003 erstellt und veröffentlicht,  

b) um einen Rechtsträger, der innerhalb einer eine oder 
mehrere börsennotierte Gesellschaften umfassenden 
Unternehmensgruppe für die Finanzierung dieser 
Gruppe zuständig ist, oder  

c) um einen Rechtsträger, der die wertpapiermäßige 
Unterlegung von Verbindlichkeiten durch Nutzung 
einer von der Bank eingeräumten Kreditlinie finanzie-
ren soll. Für die wertpapiermäßige Unterlegung und 
die von einer Bank eingeräumte Kreditlinie gilt Artikel 
7 der Richtlinie 2007/16/EG. 

Sämtliche genannten Geldmarktinstrumente dürfen nur 
erworben werden, wenn sie die Voraussetzungen des 
Artikel 4 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2007/16/EG erfül-

len. Für Geldmarktinstrumente im Sinne des Absatzes 
1 Nr. 1 und 2 gilt zusätzlich Artikel 4 Abs. 3 der Richt-
linie 2007/16/EG.  

Für Geldmarktinstrumente im Sinne des Absatzes 1 Nr. 
3 bis 6 müssen ein ausreichender Einlagen- und Anle-
gerschutz bestehen, z.B. in Form eines Investmentgra-
de –Ratings und zusätzlich die Kriterien des Artikels 5 
der Richtlinie 2007/16/EG erfüllt sein. Als „Investment-
grade“ bezeichnet man eine Benotung mit „BBB“ bzw. 
„Baa“ oder besser im Rahmen der Kreditwürdigkeits-
Prüfung durch eine Rating-Agentur. 

Für den Erwerb von Geldmarktinstrumenten, die von 
einer regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft ei-
nes Mitgliedstaates der Europäischen Union oder von 
einer internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung 
im Sinne des Absatz 1 Nr. 3 begeben werden, aber we-
der von diesem Mitgliedstaat oder, wenn dieser ein 
Bundesstaat ist, einem Gliedstaat dieses Bundesstaates 
garantiert werden, und für den Erwerb von Geldmarkt-
instrumenten nach Absatz 1 Nr. 4 und 6 gilt Artikel 5 
Absatz 2 der Richtlinie 2007/16/EG; für den Erwerb al-
ler anderen Geldmarktinstrumente nach Absatz 1 Nr. 3 
außer Geldmarktinstrumenten, die von der Europäi-
schen Zentralbank oder der Zentralbank eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union begeben oder ga-
rantiert wurden, gilt Artikel 5 Absatz 4 der Richtlinie 
2007/16/EG. Für den Erwerb von Geldmarktinstrumen-
ten nach Absatz 1 Nr. 5 gelten Artikel 5 Absatz 3 und, 
wenn es sich um Geldmarktinstrumente handelt, die 
von einem Kreditinstitut, das Aufsichtsbestimmungen, 
die nach Auffassung der Bundesanstalt denjenigen des 
Europäischen Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind, 
unterliegt und diese einhält, begeben oder garantiert 
werden, Artikel 6 der Richtlinie 2007/16/EG. 

4.3.4.  Anlagegrenzen für Geldmarktinstrumente.  
Bis zu 49 % des Sondervermögens darf in Geldmarktin-
strumenten im Sinne von § 6 der „Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen“ angelegt werden. Die in Pension 
genommenen Geldmarktinstrumente sind auf die An-
lagegrenzen des § 60 Absatz 1 und 2 InvG anzurech-
nen.  
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Die Gesellschaft darf in Geldmarktinstrumente dessel-
ben Ausstellers (Schuldners) bis zu 10 % des Sonder-
vermögens anlegen. Dabei darf der Gesamtwert der 
Geldmarktinstrumente dieser Aussteller (Schuldner) 
40 % des Sondervermögens nicht übersteigen. Darüber 
hinaus dürfen lediglich 5 % des Sondervermögens in 
Geldmarktinstrumente desselben Ausstellers angelegt 
werden. 

In Geldmarktinstrumenten besonderer öffentlicher 
Aussteller im Sinne des § 60 Abs. 2 Satz 1 InvG darf die 
Gesellschaft jeweils bis zu 35% des Wertes des Sonder-
vermögens anlegen.  

Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen bei ein 
und derselben Einrichtung höchstens 20 % des Wertes 
des Sondervermögens in eine Kombination der folgen-
den Vermögensgegenstände anlegen: 

 von ein und derselben Einrichtung begebenen Geld-
marktinstrumenten, 

 Einlagen bei dieser Einrichtung, 
 Anrechnungsbeträgen für das Kontrahentenrisiko 

der mit dieser Einrichtung eingegangenen Geschäfte 
in Derivaten, die nicht zum Handel an einer Börse 
zugelassen oder in einem anderen organisierten 
Markt einbezogen sind. Bei besonderen öffentlichen 
Ausstellern im Sinne des § 60 Abs. 2 Satz 1 InvG 
darf eine Kombination der in Satz 1 genannten 
Vermögensgegenstände 35 % des Wertes des Son-
dervermögens nicht übersteigen. 

Die jeweiligen Einzelobergrenzen bleiben in beiden Fäl-
len unberührt. 

Die in Pension genommenen Geldmarktinstrumente 
werden auf diese Anlagegrenze angerechnet. 

Die Gesellschaft darf in Geldmarktinstrumenten, bei 
denen dasselbe Unternehmen Aussteller ist oder die 
Gewährleistung übernommen hat, nur bis zu 5% des 
Wertes des Sondervermögens anlegen. Insgesamt dür-
fen in solche Geldmarktinstrumente nur bis zu 20 % 
des Wertes des Sondervermögens angelegt werden. Be-
trägt das Eigenkapital des Unternehmens weniger als 
25 Mio. Euro, oder genügt das Unternehmen nicht den 

Anforderungen des § 48 InvG, so dürfen nur bis zu 2 % 
des Wertes des Sondervermögens angelegt werden. 

Die Anrechnungsbeträge von Geldmarktinstrumenten 
eines Emittenten auf die vorstehend genannten Gren-
zen können unter den Voraussetzungen der §§ 18 bis 
20 DerivateV durch den Einsatz von marktgegenläufi-
gen Derivaten, welche Geldmarktinstrumente dessel-
ben Emittenten zum Basiswert haben, reduziert wer-
den. Das bedeutet, dass für Rechnung des Sonderver-
mögens auch über die vorgenannten Grenzen hinaus 
Geldmarktinstrumente eines Ausstellers erworben wer-
den dürfen, wenn das dadurch gesteigerte Ausstellerri-
siko durch Absicherungsgeschäfte wieder gesenkt 
wird. 

4.3.5.   Bankguthaben 
Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens dürfen in 
Bankguthaben angelegt werden, die eine Laufzeit von 
höchstens zwölf Monaten haben. Diese Guthaben sind 
auf Sperrkonten bei einem Kreditinstitut mit Sitz in ei-
nem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
zu unterhalten. Nach Maßgabe der Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen können sie auch bei einem Kreditin-
stitut mit Sitz in einem Drittstaat unterhalten werden. 
Die Gesellschaft darf nur bis zu 20% des Wertes des 
Sondervermögens in Bankguthaben bei je einem Kredit-
institut anlegen. Hierbei sind Beträge, die die Gesell-
schaft als Pensionsnehmer gezahlt hat, anzurechnen. 

4.3.6.  Derivate  
Die Gesellschaft darf – vorbehaltlich eines geeigneten 
Risikomanagementsystems – in jegliche Derivate oder 
Finanzinstrumente mit derivativer Komponente im Sin-
ne des Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie 2007/16/EG 
investieren, die von Vermögensgegenständen, die für 
das Sondervermögen erworben werden dürfen, oder 
Finanzindices im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der 
Richtlinie 2007/16/EG, Zinssätzen, Wechselkursen 
oder Währungen abgeleitet sind. Hierzu zählen insbe-
sondere Optionen, Finanzterminkontrakte und Swaps 
sowie Kombinationen hieraus. 

Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen De-
rivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der 
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effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung 
von Zusatzerträgen tätigen. Durch den Einsatz von 
Derivaten darf das Marktrisikopotenzial des Son-
dervermögens verdoppelt werden. Unter dem 
Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus 
der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für 
das Sondervermögen ergibt. Bei der Ermittlung des 
Marktrisikopotenzials für den Einsatz der Derivate 
wendet die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz 
im Sinne der Derivate-Verordnung an. 

Die mit dem Einsatz von Derivaten verbundenen Risi-
ken werden durch ein Risikomanagement-Verfahren 
gesteuert, das es erlaubt, das mit der Anlageposition 
verbundene Risiko sowie den jeweiligen Anteil am Ge-
samtrisikoprofil des Anlageportfolios jederzeit zu 
überwachen und zu messen. Das Marktrisikopotenzial 
des Sondervermögens darf durch den Einsatz von Deri-
vaten maximal verdoppelt werden. 

4.3.7.  Optionsgeschäfte 
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermö-
gens im Rahmen der Anlagegrundsätze am Options-
handel teilnehmen. Optionsgeschäfte beinhalten, dass 
einem Dritten gegen Entgelt (Optionsprämie) das Recht 
eingeräumt wird, während einer bestimmten Zeit oder 
am Ende eines bestimmten Zeitraums zu einem von 
vornherein vereinbarten Preis (Basispreis) die Lieferung 
oder Abnahme von Vermögensgegenständen oder die 
Zahlung eines Differenzbetrages zu verlangen, oder 
auch die entsprechenden Optionsrechte zu erwerben. 

4.3.8.  Terminkontrakte 
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermö-
gens im Rahmen der Anlagegrundsätze Terminkon-
trakte auf alle für das Sondervermögen erwerbbare 
Vermögensgegenstände, die nach dem Investmentge-
setz und den Vertragsbedingungen als Basiswerte für 
Derivate dienen können, abschließen. Terminkontrakte 
sind für beide Vertragspartner unbedingt verpflichten-
de Vereinbarungen, zu einem bestimmten Zeitpunkt, 
dem Fälligkeitsdatum, oder innerhalb eines bestimm-
ten Zeitraumes, eine bestimmte Menge eines bestimm-
ten Basiswerts zu einem im Voraus vereinbarten Preis 
zu kaufen bzw. zu verkaufen. 

4.3.9.  Swaps 
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermö-
gens im Rahmen der Anlagegrundsätze  

 Zins- 

 Währungs- 

 Equity- 

 Credit Default-Swapgeschäfte abschließen.  

Swapgeschäfte sind Tauschverträge, bei denen die dem 
Geschäft zugrunde liegenden Zahlungsströme oder Ri-
siken zwischen den Vertragspartnern ausgetauscht 
werden. 

4.3.10.  Swaptions 
Swaptions sind Optionen auf Swaps. Eine Swaption ist 
das Recht, nicht aber die Verpflichtung, zu einem be-
stimmten Zeitpunkt oder innerhalb einer bestimmten 
Frist in einen hinsichtlich der Konditionen genau spezi-
fizierten Swap einzutreten. 

4.3.11.  Credit Default Swaps 
Credit Default Swaps sind Kreditderivate, die es ermög-
lichen, ein potenzielles Kreditausfallvolumen auf ande-
re zu übertragen. Im Gegenzug zur Übernahme des 
Kreditausfallrisikos zahlt der Verkäufer des Risikos eine 
Prämie an seinen Vertragspartner. Im Übrigen gelten 
die Ausführungen zu Swaps entsprechend. 

4.3.12.  OTC-Derivatgeschäfte 
Die Gesellschaft darf sowohl Derivatgeschäfte tätigen, 
die an einer Börse zum Handel zugelassen oder in ei-
nen anderen organisierten Markt einbezogen sind, als 
auch so genannte over-the-counter (OTC)–Geschäfte.  

Derivatgeschäfte, die nicht zum Handel an einer Börse 
zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt 
einbezogen sind, darf die Gesellschaft nur mit geeigne-
ten Kreditinstituten oder Finanzdienstleistungsinstitu-
ten auf der Basis standardisierter Rahmenverträge täti-
gen. Bei außerbörslich gehandelten Derivaten wird das 
Kontrahentenrisiko bezüglich eines Vertragspartners 
auf 5 % des Wertes des Sondervermögens beschränkt. 
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Ist der Vertragspartner ein Kreditinstitut mit Sitz in der 
Europäischen Union, dem Europäischen Wirtschafts-
raum oder einem Drittstaat mit vergleichbarem Auf-
sichtsniveau, so darf das Kontrahentenrisiko bis zu 
10 % des Wertes des Sondervermögens betragen. Au-
ßerbörslich gehandelte Derivatgeschäfte, die mit einer 
zentralen Clearingstelle einer Börse oder eines anderen 
organisierten Marktes als Vertragspartner abgeschlos-
sen werden, werden auf die Kontrahentengrenzen nicht 
angerechnet, wenn die Derivate einer täglichen Bewer-
tung zu Marktkursen mit täglichem Margin-Ausgleich 
unterliegen. 

4.3.13.  Darlehensgeschäfte 
Die im Sondervermögen vorhandenen Vermögensge-
genstände können darlehensweise gegen marktgerech-
tes Entgelt an Dritte übertragen werden. Werden die 
Vermögensgegenstände auf unbestimmte Zeit übertra-
gen, so hat die Gesellschaft eine jederzeitige Kündi-
gungsmöglichkeit. Es muss vertraglich vereinbart wer-
den, dass nach Beendigung der Darlehenslaufzeit dem 
Sondervermögen Vermögensgegenstände gleicher Art, 
Güte und Menge zurück übertragen werden. Voraus-
setzung für die darlehensweise Übertragung von Ver-
mögensgegenständen ist, dass dem Sondervermögen 
ausreichende Sicherheiten gewährt werden. Hierzu 
können Guthaben abgetreten oder verpfändet bzw. 
Wertpapiere übereignet oder verpfändet werden. Die 
Erträge aus Sicherheiten stehen dem Sondervermögen 
zu. 

Der Darlehensnehmer ist außerdem verpflichtet, die 
Zinsen aus darlehensweise erhaltenen Wertpapieren bei 
Fälligkeit an die Depotbank für Rechnung des Sonder-
vermögens zu zahlen. Werden Wertpapiere befristet 
verliehen, so ist dies auf 15 % des Wertes des Sonder-
vermögens beschränkt. Alle an einen Darlehensnehmer 
übertragenen Wertpapiere dürfen 10 % des Wertes des 
Sondervermögens nicht übersteigen. 

Gelddarlehen darf die Kapitalanlagegesellschaft Dritten 
für Rechnung des Sondervermögens nicht gewähren. 

4.3.14.  Pensionsgeschäfte 
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermö-
gens Wertpapier-Pensionsgeschäfte mit Kreditinstituten 

und Finanzdienstleistungsinstituten mit einer Höchst-
laufzeit von zwölf Monaten abschließen. Pensionsge-
schäfte sind nur in Form sogenannter echter Pensions-
geschäfte zulässig. Dabei übernimmt der Pensions-
nehmer die Verpflichtung, die Vermögensgegenstände 
zu einem bestimmten oder vom Pensionsgeber zu be-
stimmenden Zeitpunkt zurück zu übertragen. 

4.3.15.  Kreditaufnahme 
Die Aufnahme von kurzfristigen Krediten für gemein-
schaftliche Rechnung der Anleger ist bis zu 10 % des 
Wertes des Sondervermögens zulässig, sofern die Be-
dingungen der Kreditaufnahme marktüblich sind und 
die Depotbank der Kreditaufnahme zustimmt. 

5.  Bewertung 

5.1.  An einer Börse zugelassene / in organisiertem 
Markt gehandelte Vermögensgegenstände 

Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen 
zugelassen sind oder in einem anderen organisierten 
Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind so-
wie Bezugsrechte für das Sondervermögen werden 
zum jeweiligen Kurswert bewertet, sofern nachfolgend 
unter 5.3 bis 5.7 nicht anders angegeben. 

5.2.  Nicht an Börsen notierte oder organisierten 
Märkten gehandelte Vermögensgegenstände 
oder Vermögensgegenstände ohne 
handelbaren Kurs  

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an 
Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organi-
sierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen 
sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, 
werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der 
bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewer-
tungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen 
Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern nachfol-
gend unter 5.3 bis 5.7 nicht anders angegeben. 

5.3.  Geldmarktinstrumente 
Bei den im Sondervermögen befindlichen Geldmarktin-
strumenten werden Zinsen und zinsähnliche Erträge 
sowie Aufwendungen (z.B. Verwaltungsvergütung, De-
potbankvergütung, Prüfungskosten, Kosten der Veröf-
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fentlichung etc.) bis einschließlich des Tages vor dem 
Valutatag berücksichtigt. 

5.4.  Optionsrechte und Terminkontrakte 
Die zu einem Sondervermögen gehörenden Options-
rechte und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten 
eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer 
Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten 
Markt einbezogen sind, werden zu den jeweils zuletzt 
festgestellten Kursen bewertet. 

Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten 
aus für Rechnung des Sondervermögens verkauften 
Terminkontrakten. Die zu Lasten des Sondervermö-
gens geleisteten Einschüsse werden unter Einbezie-
hung der am Börsentag festgestellten Bewertungsge-
winne und Bewertungsverluste zum Wert des Sonder-
vermögens hinzugerechnet. 

5.5.  Bankguthaben, Festgelder, Investmentanteile 
und Darlehen 

Bankguthaben werden grundsätzlich zum Nennwert 
angesetzt.  

Festgelder werden zum Renditekurs bewertet, sofern 
das Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung 
bei der Kündigung zum Renditekurs erfolgt.  

Investmentanteile werden zum Rücknahmepreis ange-
setzt. 

Für die Rückerstattungsansprüche aus Darlehensge-
schäften ist der jeweilige Kurswert der als Darlehen 
übertragenen Vermögenswerte maßgebend. 

5.6.  Auf ausländische Währung lautende 
Vermögensgegenstände 

Auf ausländische Währung lautende Vermögensge-
genstände werden unter Zugrundelegung des Morning-
Fixings der Reuters AG um 10.00 Uhr der Währung in 
Euro taggleich umgerechnet. 

6.  Risikohinweise 

6.1.  Allgemeines 
Die Vermögensgegenstände, in die die Kapitalanlage-
gesellschaft für Rechnung des Sondervermögens inves-
tiert, enthalten neben den Chancen auf Wertsteigerung 
auch Risiken. So können Wertverluste auftreten, indem 
der Marktwert der Vermögensgegenstände gegenüber 
dem Einstandspreis fällt. Veräußert der Anleger Anteile 
des Sondervermögens zu einem Zeitpunkt, in dem die 
Kurse der in dem Sondervermögen befindlichen Ver-
mögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines 
Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm in 
das Sondervermögen investierte Geld nicht vollständig 
zurück. Obwohl jedes Sondervermögen stetige Wert-
zuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert wer-
den. Das Risiko des Anlegers ist jedoch auf die ange-
legte Summe beschränkt. Eine Nachschusspflicht über 
das vom Anleger investierte Geld hinaus besteht nicht. 

6.2.  Marktrisiko 
Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzpro-
dukten hängt insbesondere von der Entwicklung der 
Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen 
Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und 
politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen 
Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursent-
wicklung insbesondere an einer Börse können auch ir-
rationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und 
Gerüchte einwirken. 

6.3.  Liquiditätsrisiko 
Für das Sondervermögen dürfen auch Vermögensge-
genstände erworben werden, die nicht zum amtlichen 
Markt an einer Börse zugelassen oder in einen organi-
sierten Markt einbezogen sind. Der Erwerb derartiger 
Vermögensgegenstände ist mit der Gefahr verbunden, 
dass es insbesondere zu Problemen bei der Weiterver-
äußerung der Vermögensgegenstände an Dritte kom-
men kann. 

6.4.  Adressenausfallrisiko 
Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten 
können Verluste für das Sondervermögen entstehen. 
Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der be-
sonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die 
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neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte 
auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei 
sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht aus-
geschlossen werden, dass Verluste durch Vermögens-
verfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisi-
ko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen 
Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder 
vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die 
für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen 
werden. 

6.5.  Währungsrisiko 
Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in an-
deren Währungen als der jeweiligen Fondswährung an-
gelegt sind, erhält das Sondervermögen die Erträge, 
Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der 
jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung ge-
genüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert 
des Sondervermögens. 

6.6.  Rechtliches und steuerliches Risiko 
Die rechtliche und steuerliche Behandlung von Fonds 
kann sich in unabsehbarer und nicht beeinflussbarer 
Weise ändern. Eine Änderung fehlerhaft festgestellter 
Besteuerungsgrundlagen des Fonds für vorangegange-
ne Geschäftsjahre (z.B. aufgrund von steuerlichen Au-
ßenprüfungen) kann für den Fall einer für den Anleger 
steuerlich grundsätzlich nachteiligen Korrektur zur 
Folge haben, dass der Anleger die Steuerlast aus der 
Korrektur für vorangegangene Geschäftsjahre zu tra-
gen hat, obwohl er unter Umständen zu diesem Zeit-
punkt nicht in dem Sondervermögen investiert war. 
Umgekehrt kann für den Anleger der Fall eintreten, 
dass ihm eine steuerlich grundsätzlich vorteilhafte Kor-
rektur für das aktuelle und für vorangegangene Ge-
schäftsjahre, in denen er an dem Sondervermögen be-
teiligt war, durch die Rückgabe oder Veräußerung der 
Anteile vor Umsetzung der entsprechenden Korrektur 
nicht mehr zugute kommt. 

Zudem kann eine Korrektur von Steuerdaten dazu füh-
ren, dass steuerpflichtige Erträge bzw. steuerliche Vor-
teile in einem anderen als eigentlich zutreffenden Ver-
anlagungszeitraum tatsächlich steuerlich veranlagt 
werden und sich dies beim einzelnen Anleger negativ 
auswirkt. 

6.7.  Änderung der Anlagepolitik 
Durch eine Änderung der Anlagepolitik innerhalb des 
für das richtlinienkonforme Sondervermögen zulässi-
gen Anlagespektrums kann sich das mit dem Sonder-
vermögen verbundene Risiko inhaltlich verändern. 

6.8.  Änderung der Vertragsbedingungen; 
Auflösung oder Verschmelzung 

Die Gesellschaft behält sich in den Vertragsbedingun-
gen für das Sondervermögen das Recht vor, die Ver-
tragsbedingungen zu ändern (siehe hierzu auch Punkt 
1. Grundlagen). Ferner ist es ihr gemäß den Vertrags-
bedingungen möglich, das Sondervermögen ganz auf-
zulösen, oder es mit einem anderen, ebenfalls von ihr 
verwalteten Sondervermögen zu verschmelzen. Für den 
Anleger besteht daher das Risiko, dass er die von ihm 
geplante Haltedauer nicht realisieren kann. 

6.9.  Risiko der Rücknahmeaussetzung 
Die Anleger können grundsätzlich von der Gesellschaft 
die bewertungstägliche Rücknahme ihrer Anteile ver-
langen. Die Gesellschaft kann die Rücknahme der An-
teile jedoch bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstän-
de zeitweilig aussetzen, und die Anteile erst später zu 
dem dann gültigen Preis zurücknehmen (siehe hierzu 
im Einzelnen unter Punkt 9.4 „Aussetzung der Anteil-
rücknahme“). Dieser Preis kann niedriger liegen, als 
derjenige vor Aussetzung der Rücknahme. 

6.10.  Risiken im Zusammenhang mit 
Investmentanteilen 

Die Risiken der Investmentanteile, die für das Sonder-
vermögen erworben werden, stehen in engem Zusam-
menhang mit den Risiken der in diesen Sondervermö-
gen enthaltenen Vermögensgegenstände bzw. der von 
diesen verfolgten Anlagestrategien. Die genannten Ri-
siken können jedoch durch die Streuung der Vermö-
gensanlagen innerhalb der Sondervermögen, deren An-
teile erworben werden, und durch die Streuung inner-
halb dieses Sondervermögens reduziert werden.  

Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander 
unabhängig handeln, kann es aber auch vorkommen, 
dass mehrere Zielfonds gleiche, oder einander entge-
gengesetzte Anlagestrategien verfolgen. Hierdurch 
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können bestehende Risiken kumulieren, und eventuelle 
Chancen können sich gegeneinander aufheben. 

Es ist der Gesellschaft im Regelfall nicht möglich, das 
Management der Zielfonds zu kontrollieren. Deren An-
lageentscheidungen müssen nicht zwingend mit den 
Annahmen oder Erwartungen der Gesellschaft überein-
stimmen. 

Der Gesellschaft wird die aktuelle Zusammensetzung 
der Zielfonds oftmals nicht zeitnah bekannt sein. Ent-
spricht die Zusammensetzung nicht ihren Annahmen 
oder Erwartungen, so kann sie ggf. erst deutlich verzö-
gert reagieren, indem sie Zielfondsanteile zurückgibt. 

6.11.  Risiken im Zusammenhang mit 
Derivatgeschäften 

Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss 
von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden 
Risiken verbunden:  

 Kursänderungen des Basiswertes können den Wert 
eines Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin 
zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertänderun-
gen des einem Swap zugrunde liegenden Vermö-
genswertes kann das Sondervermögen ebenfalls Ver-
luste erleiden. 

 Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines 
Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten ver-
bunden. 

 Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert 
des Sondervermögens stärker beeinflusst werden, als 
dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der 
Fall ist. 

 Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Op-
tion nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Ba-
siswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die 
vom Sondervermögen gezahlte Optionsprämie ver-
fällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, 
dass das Sondervermögen zur Abnahme von Vermö-
genswerten zu einem höheren als dem aktuellen 
Marktpreis, oder zur Lieferung von Vermögenswer-
ten zu einem niedrigeren als dem aktuellen Markt-
preis verpflichtet ist. Das Sonder- vermögen erleidet 

dann einen Verlust in Höhe der Preisdifferenz minus 
der eingenommenen Optionsprämie. 

 Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass 
das Sondervermögen infolge einer unerwarteten 
Entwicklung des Marktpreises bei Fälligkeit Verluste 
erleidet. 

 
6.12.  Erhöhte Volatilität 
Aufgrund des erlaubten Anlageuniversums und 
seiner Zusammensetzung sowie des Einsatzes von 
derivativen Instrumenten weist das Sondervermö-
gen eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilpreise 
können auch innerhalb kurzer Zeiträume erhebli-
chen Schwankungen nach oben und nach unten un-
terworfen sein.  

Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die 
Ziele der Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden. 

7.  Profil des typischen Anlegers 

Anteile des jeweiligen Sondervermögens sind in erster 
Linie für den Vermögensaufbau sowie die Vermögens-
optimierung bestimmt. Sie eignen sich besonders für 
Anleger mit mittlerer bis hoher Wertpapiererfahrung 
und Risikobereitschaft.  

Der Preis der Anteile und die daraus erzielten Erträge 
können sowohl fallen als auch steigen. Anteilinhaber 
können unter Umständen angelegte Beträge nicht zu-
rück erhalten oder keine Rendite auf ihre Kapitalanlage 
erzielen. Eine Anlage in Anteilen des jeweiligen Sonder-
vermögens sollte dementsprechend – auch im Hinblick 
auf die mit dem Erwerb der Anteile verbundenen Kos-
ten – als mittel- bis langfristige Investition angesehen 
werden. Im Hinblick auf die Risiken, denen die Vermö-
gensgegenstände des jeweiligen Sondervermögens 
ausgesetzt sein können, empfiehlt es sich nicht, Anteile 
auf Kredit zu erwerben.  

Interessierten Anlegern wird geraten, sich über die ent-
sprechenden rechtlichen Erfordernisse, Devisenbe-
stimmungen und Steuern nach dem Recht des Landes 
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ihrer Staatsangehörigkeit, ihres gewöhnlichen Aufent-
haltes oder Wohnsitzes zu informieren, die sich auf 
den Besitz oder die Veräußerung von Anteilen auswir-
ken können.  

8.  Anteile 

Die Rechte der Anleger werden bei Errichtung des Son-
dervermögens ausschließlich in Globalurkunden ver-
brieft. Diese Globalurkunden werden bei einer Wertpa-
pier-Sammelbank verwahrt. Ein Anspruch des Anlegers 
auf Auslieferung einzelner Anteilscheine besteht nicht. 
Der Erwerb von Anteilen ist nur bei Depotverwahrung 
möglich. Die Anteile lauten auf den Inhaber und 
verbriefen die Ansprüche der Inhaber gegenüber der 
Gesellschaft. 

Die Anteile sind börsenfähig. Es ist jedoch nicht vorge-
sehen, sie an einer Börse notieren oder in einen organi-
sierten Markt einbeziehen zu lassen. 

9.  Ausgabe und Rücknahme von 
Anteilen.  

9.1.  Ausgabe von Anteilen.  
Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist grundsätzlich 
nicht beschränkt. Die Anteile können bei allen Sparkas-
sen und Landesbanken / Girozentralen sowie durch 
Vermittlung anderer Kreditinstitute erworben werden. 
Sie werden von der Depotbank zum Ausgabepreis aus-
gegeben, der dem Inventarwert pro Anteil zuzüglich 
eines Ausgabeaufschlags entspricht. Die Gesellschaft 
behält sich vor, die Ausgabe von Anteilen vorüberge-
hend oder vollständig einzustellen.  

9.2.  Rücknahme von Anteilen.  
Die Anleger können unabhängig von der Mindestanla-
gesumme grundsätzlich bewertungstäglich die Rück-
nahme von Anteilen verlangen. Rücknahmeaufträge 
sind bei der Depotbank oder der Gesellschaft selbst zu 
stellen. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zum 
jeweils geltenden Rücknahmepreis, der dem Anteilwert 

– ggf. abzüglich eines Rücknahmeabschlages – ent-
spricht, zurückzunehmen.  

9.3.  Abrechnung bei Anteilausgabe  
und -rücknahme 

Die Abrechung von Anteilabrufen und Rücknahmeauf-
trägen erfolgt spätestens an dem auf den Eingang des 
Anteilabruf- bzw. Rücknahmeauftrags folgenden Wert-
ermittlungstag. 

9.4.  Aussetzung der Anteilrücknahme.  
Die Gesellschaft kann die Rücknahme der Anteile zeit-
weilig aussetzen, sofern außergewöhnliche Umstände 
vorliegen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung 
der Interessen der Anleger erforderlich erscheinen las-
sen. Außergewöhnliche Umstände liegen zum Beispiel 
vor, wenn eine Börse, an der ein wesentlicher Teil der 
Wertpapiere des Sondervermögens gehandelt wird, au-
ßerplanmäßig geschlossen ist, oder wenn die Vermö-
gensgegenstände des Sondervermögens nicht bewertet 
werden können.  

Der Gesellschaft bleibt es vorbehalten, die Anteile erst 
dann zu dem dann gültigen Preis zurückzunehmen 
oder umzutauschen, wenn sie unverzüglich, jedoch un-
ter Wahrung der Interessen aller Anleger, Vermögens-
gegenstände des Sondervermögens veräußert hat.  

Die Gesellschaft unterrichtet die Anleger durch Be-
kanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger und 
darüber hinaus in hinreichend verbreiteten Wirtschaft-
sund Tageszeitungen oder im Internet auf 
www.deka.de oder www.bw-bank.de über die Ausset-
zung und die Wiederaufnahme der Rücknahme der An-
teile.  

10.  Ausgabe- und Rücknahme-
preise und Kosten.  

10.1.  Ausgabe- und Rücknahmepreise und Kosten 
Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rück-
nahmepreises für die Anteile ermittelt die Gesellschaft 
unter Kontrolle der Depotbank bewertungstäglich den 
Wert der zum Sondervermögen gehörenden Vermö-
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gensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten (In-
ventarwert). 

Die Division des Inventarwertes durch die Zahl der aus-
gegebenen Anteilscheine ergibt den "Anteilwert". 

Bewertungstage für die Anteile des Sondervermögens 
sind alle Börsentage. An gesetzlichen Feiertagen im 
Geltungsbereich des Investmentgesetzes, die Börsen-
tage sind, sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jah-
res können die Kapitalanlagegesellschaft und die De-
potbank von einer Ermittlung des Wertes absehen. Von 
einer Anteilpreisermittlung wird derzeit an Christi 
Himmelfahrt, Pfingstmontag, Fronleichnam, Tag der 
Deutschen Einheit, Heilig Abend und Silvester abgese-
hen. 

10.2.  Aussetzung der Errechnung des Ausgabe-
/Rücknahmepreises 

Die Gesellschaft kann die Errechnung des Ausgabe- 
und Rücknahmepreises zeitweilig unter denselben Vor-
aussetzungen wie die Anteilrücknahme aussetzen. Die-
se sind unter 9.4 "Aussetzung der Anteilrückgabe" nä-
her erläutert. 

10.3.  Ausgabeaufschlag.  
Bei Festsetzung des Ausgabepreises des jeweiligen 
Sondervermögens wird dem Anteilwert ein Ausgabe-
aufschlag hinzugerechnet. Der Ausgabeaufschlag des 
jeweiligen Sondervermögens beträgt bis zu 5,00 %, der-
zeit 2,00 % des Anteilwertes. Der Ausgabeaufschlag 
kann insbesondere bei kurzer Anlagedauer die Perfor-
mance reduzieren oder sogar ganz aufzehren. Der 
Ausgabeaufschlag stellt im Wesentlichen eine Vergü-
tung für den Vertrieb der Anteile des jeweiligen Son-
dervermögens dar. Die Gesellschaft kann den Ausga-
beaufschlag zur Abgeltung von Vertriebsleistungen an 
etwaige vermittelnde Stellen weitergeben.  

10.4.  Veröffentlichung der Ausgabe- und 
Rücknahmepreise.  

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden regelmä-
ßig in hinreichend verbreiteten Tages- und Wirtschafts-
zeitungen oder im Internet auf www.deka.de oder 
www.bw-bank.de veröffentlicht.  

10.5.  Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der 
Anteile 

Die Ausgabe und Rücknahme der Anteile durch die Ge-
sellschaft bzw. durch die Depotbank erfolgt zum Aus-
gabepreis (Anteilwert / Anteilwert zuzüglich Ausgabe-
aufschlag) bzw. Rücknahmepreis (Anteilwert) ohne Be-
rechnung zusätzlicher Kosten.  

Werden Anteile über Dritte zurückgegeben, so können 
Kosten bei der Rücknahme der Anteile anfallen. Bei 
Vertrieb von Anteilen über Dritte können auch höhere 
Kosten als der Ausgabepreis berechnet werden. 

11.  Verwaltungs- und sonstige 
Kosten.  

BW Portfolio 20 
Die Gesellschaft erhält für ihre Tätigkeit eine jährliche 
Vergütung bis zur Höhe von 1,20 %, derzeit 0,20 %, 
des Durchschnittswertes des jeweiligen Sondervermö-
gens, errechnet aus den Tageswerten, und von bis zu 
weiteren 1,60 %, derzeit 0,85 % des Durchschnittswer-
tes des jeweiligen Sondervermögens, errechnet aus 
den Monats endwerten. Die Vergütung wird monatlich 
anteilig erhoben.  

BW Portfolio 40  
Die Gesellschaft erhält für ihre Tätigkeit eine jährliche 
Vergütung bis zur Höhe von 1,20 %, derzeit 0,20 %, 
des Durchschnittswertes des jeweiligen Sondervermö-
gens, errechnet aus den Tageswerten, und von bis zu 
weiteren 1,60 %, derzeit 1,05 % des Durchschnittswer-
tes des jeweiligen Sondervermögens, errechnet aus 
den Monatsendwerten. Die Vergütung wird monatlich 
anteilig erhoben.  

BW Portfolio 75  
Die Gesellschaft erhält für ihre Tätigkeit eine jährliche 
Vergütung bis zur Höhe von 1,20 %, derzeit 0,30 %, 
des Durchschnittswertes des jeweiligen Sondervermö-
gens, errechnet aus den Tageswerten, und von bis zu 
weiteren 1,60 %, derzeit 1,40 % des Durchschnittswer-
tes des jeweiligen Sondervermögens, errechnet aus 
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den Monats endwerten. Die Vergütung wird monatlich 
anteilig erhoben.  

Gilt für alle Sondervermögen.  
Die Depotbank erhält für ihre Tätigkeit eine jährliche 
Vergütung von bis zu 0,10 %, der zeit 0,00 % des 
Durchschnittswertes des jeweiligen Sondervermögens, 
der aus den Tageswerten errechnet wird. Die Vergü-
tung wird monatlich anteilig erhoben und gilt für alle 
Sondervermögen gleichermaßen.  

 Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die 
folgenden Aufwendungen zu Lasten des Sonder-
vermögens:  

 im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräu-
ßerung von Vermögensgegenständen entstehende 
Kosten;  

 bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der 
banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländi-
scher Wertpapiere im Ausland;  

 Kosten für den Druck und Versand der für die Anle-
ger bestimmten Jahres- und Halbjahresberichte;  

 Kosten für die Bekanntmachung der Jahres- und 
Halbjahresberichte, der Ausgabe- und Rücknahme-
preise und ggf. der Ausschüttungen und des Auflö-
sungsberichtes;  

 Kosten für die Prüfung des Sondervermögens durch 
den Abschlussprüfer der Gesellschaft;  

 Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungs-
grundlagen und der Bescheinigung, dass die steuer-
lichen Angaben nach den Regeln des deutschen 
Steuerrechts ermittelt wurden;  

 im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung 
und Verwahrung eventuell entstehende Steuern;  

 Kosten für die Prüfung von möglicherweise berech-
tigten Ansprüchen sowie Kosten für die Geltendma-
chung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen 
des Sondervermögens.  
 

Neben der Vergütung zur Verwaltung des jeweiligen 
Sondervermögens wird für die im jeweiligen Sonder-
vermögen anderen gehaltenen Investmentanteile eine 
Verwaltungsvergütung berechnet.  

Im Jahres- und Halbjahresbericht werden die Ausgabe-
aufschläge und Rücknahmeabschläge offen gelegt, die 

dem jeweiligen Sondervermögen für den Erwerb und 
die Rücknahme von Anteilen an anderen Sondervermö-
gen berechnet worden sind. Ferner wird die Vergütung 
offen gelegt, die dem jeweiligen Sondervermögen von 
einer in- oder ausländischen Kapitalanlagegesellschaft 
oder einer Gesellschaft, mit der die Deka Investment 
GmbH durch Beteiligung verbunden ist, als Verwal-
tungsvergütung für die im jeweiligen Sondervermögen 
gehaltenen Anteile berechnet wurde. Beim Erwerb von 
Anteilen, die direkt oder indirekt von der Gesellschaft 
selbst oder einer anderen Gesellschaft verwaltet wer-
den, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche 
unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, 
darf die Gesellschaft oder die andere Gesellschaft für 
den Erwerb und die Rücknahme keine Ausgabeauf-
schläge und Rücknahmeabschläge berechnen.  

Die bei der Verwaltung der Sondervermögen innerhalb 
des Berichtszeitraums zu Lasten des jeweiligen Sonder-
vermögens angefallenen Kosten (ohne Transaktions-
kosten) werden im Jahresbericht im Rahmen der Er-
trags- und Aufwandsrechnung und im vereinfachten 
Verkaufsprospekt offen gelegt und als Quote des 
durchschnittlichen Fondsvermögens ausgewiesen („To-
tal Expense Ratio“ – TER). Diese setzt sich zusammen 
aus der Vergütung für die Verwaltung des jeweiligen 
Sondervermögens, der Vergütung der Depotbank so-
wie den Aufwendungen, die den Sondervermögen zu-
sätzlich belastet werden können. Ausgenommen sind 
die Kosten, die beim Erwerb und der Veräußerung von 
Vermögensgegenständen entstehen.  

Der Gesellschaft können im Zusammenhang mit Ge-
schäften für Rechnung des jeweiligen Sondervermö-
gens geldwerte Vorteile (Brokerresearch, Finanzanaly-
sen, Markt- und Kursinformationssysteme) entstehen, 
die im Interesse der Anleger bei den Anlageentschei-
dungen verwendet werden. Der Gesellschaft fließen 
keine Rückvergütungen der aus dem jeweiligen Son-
dervermögen an die Depotbank und an Dritte geleiste-
ten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu. Die 
Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, 
wiederkehrend – meist jährlich – Vermittlungsentgelte 
als so genannte „Vermittlungsfolgeprovisionen“.  
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12.  Ermittlung und Verwendung 
der Erträge / Geschäftsjahr.  

12.1.  Ermittlung der Erträge mit 
Ertragsausgleichsverfahren  

Die sich aus der Aufwands- und Ertragsrechnung erge-
benden Erträge bestehen zunächst aus nicht zur Kos-
tendeckung verwendeten Dividenden, Zinsen und Er-
träge aus Investmentanteilen sowie Entgelte aus Darle-
hens- und Pensionsgeschäften auch wenn diese dem 
Sondervermögen im Zeitpunkt des Geschäftsjahres 
noch nicht zugeflossen sind.  

Bei der Ermittlung von Veräußerungsgewinnen und -
verlusten wendet die Gesellschaft die Durchschnitts- 
oder Fortschreibungsmethode an; das heißt, dass aus 
allen Käufen einer Wertpapiergattung der ermittelte 
Durchschnittskurs zugrunde gelegt wird und innerhalb 
der einzelnen Wertpapiergattung Veräußerungsgewin-
ne mit Veräußerungsverlusten kompensiert werden. 
Realisierte Veräußerungsverluste werden mit realisier-
ten Veräußerungsgewinnen aus anderen Wertpapier-
gattungen nicht saldiert.  

Die Gesellschaft wendet für das Sonder- vermögen ein 
sogenanntes Ertragsausgleichsverfahren an. Das be-
deutet, dass die während des Geschäftsjahres angefal-
lenen anteiligen Erträge, die der Anteilerwerber als Teil 
des Ausgabepreises bezahlen muss und die der Ver-
käufer von Anteilscheinen als Teil des Rücknahmeprei-
ses vergütet erhält, fortlaufend verrechnet werden. Bei 
der Berechnung des Ertragsausgleichs werden die an-
gefallenen Aufwendungen berücksichtigt.  

Das Ertragsausgleichsverfahren dient dazu, Schwan-
kungen im Verhältnis zwischen Erträgen und sonstigen 
Vermögensgegenständen auszugleichen, die durch 
Nettomittelzuflüsse oder Nettomittelabflüsse aufgrund 
von Anteilverkäufen oder -rückgaben verursacht wer-
den. Denn jeder Nettomittelzufluss liquider Mittel wür-
de anderenfalls den Anteil der Erträge am Inventarwert 
des Sondervermögens verringern, jeder Abfluss ihn 
vermehren.  

Im Ergebnis führt das Ertragsausgleichverfahren dazu, 
dass der im Jahresbericht ausgewiesene Ertrag je Anteil 
nicht durch die Anzahl der umlaufenden Anteile beein-
flusst wird. 

12.2.  Geschäftsjahr.  
Das Geschäftsjahr des jeweiligen Sondervermögens 
endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.  

12.3.  Ertragsverwendung.  
Die Gesellschaft legt die während des Geschäftsjahres 
für Rechnung des jeweiligen Sondervermögens angefal-
lenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zin-
sen und sonstigen Erträge – unter Berücksichtigung 
des zugehörigen Ertragsausgleichs – sowie die Veräu-
ßerungsgewinne im jeweiligen Sondervermögen wieder 
an (Thesaurierung).  

13.  Auflösung und Übertragung 
des Sondervermögens 

Die Anleger sind nicht berechtigt, die Auflösung des 
Sondervermögens zu verlangen. Die Gesellschaft kann 
jedoch die Verwaltung eines Sondervermögens unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten 
durch Bekanntmachung im elektronischen Bundesan-
zeiger und darüber hinaus im Jahresbericht oder Halb-
jahresbericht kündigen. 

Des Weiteren erlischt das Recht der Gesellschaft, das 
Sondervermögen zu verwalten, wenn das Insolvenzver-
fahren über das Vermögen der Gesellschaft eröffnet ist 
oder mit der Rechtskraft des Gerichtsbeschlusses, 
durch den der Antrag auf die Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens mangels Masse nach § 26 der Insolvenz-
ordnung abgewiesen wird. In diesen Fällen geht das 
Verfügungsrecht über das Sondervermögen auf die 
Depotbank über, die das Sondervermögen abwickelt, 
oder mit Genehmigung der BaFin einer anderen Kapi-
talanlagegesellschaft die Verwaltung überträgt. 
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13.1.  Verfahren bei Auflösung des 
Sondervermögens.  

Wird ein Sondervermögen bzw. eine Anteilklasse aufge-
löst, so wird dies im elektronischen Bundesanzeiger 
und darüber hinaus in einer hinreichend verbreiteten 
Wirtschafts- oder Tageszeitung oder im Internet unter 
www.deka.de oder www.bw-bank.de bekannt gemacht. 
Die Ausgabe und die Rücknahme von Anteilen des je-
weiligen Sondervermögens bzw. der Anteilklasse wird 
eingestellt.  

Bei der Auflösung eines Sondervermögens werden der 
Erlös aus der Veräußerung der Vermögenswerte des 
jeweiligen Sondervermögens abzüglich der noch durch 
das Sondervermögen zu tragenden Kosten und der 
durch die Auflösung verursachten Kosten an die Anle-
ger verteilt, wobei diese in Höhe ihrer jeweiligen Anteile 
am Sondervermögen Ansprüche auf Auszahlung des 
Liquidationserlöses haben. Bei der Auflösung einer An-
teilklasse erhalten die Anleger den Gegenwert des an 
dem Auflösungstag letztmalig festgestellten Rücknah-
mepreises.  

Die Depotbank ist berechtigt, nicht abgerufene Liquida-
tionserlöse bzw. Gegenwerte aus der Auflösung einer 
Anteilklasse nach einer Frist von zwei Jahren bei dem 
für die Gesellschaft zuständigen Amtsgericht zu hinter-
legen. Für die Rechte der Anteilinhaber gelten die Vor-
schriften der Hinterlegungsordnung vom 10. März 
1937.  

Die Gesellschaft erstellt auf den Tag, an dem ihr Ver-
waltungsrecht erlischt, einen Auflösungsbericht, der 
den Anforderungen an einen Jahresbericht entspricht. 
Spätestens drei Monate nach dem Stichtag der Auflö-
sung des jeweiligen Sondervermögens wird der Auflö-
sungsbericht im elektronischen Bundesanzeiger und 
darüber hinaus in einer hinreichend verbreiteten Wirt-
schafts- oder Tageszeitung oder im Internet unter 
www.deka.de oder www.bw-bank.de bekannt gemacht.  

13.2.  Übertragung aller Vermögensgegenstände 
des Sondervermögens 

Alle Vermögensgegenstände des Sondervermögens 
dürfen zum Geschäftsjahresende (Übertragungsstich-
tag) auf ein anderes Sondervermögen übertragen wer-

den. Mit Zustimmung der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht kann ein anderer Übertra-
gungsstichtag bestimmt werden. Es können auch zum 
Geschäftsjahresende oder einem anderen Übertra-
gungsstichtag eines anderen Sondervermögens alle 
Vermögensgegenstände dieses Sondervermögens auf 
das andere Sondervermögen übertragen werden. 

Das andere Sondervermögen muss ebenfalls von der 
Deka Investment GmbH verwaltet werden. Seine Anla-
gegrundsätze und –grenzen, die Ausgabeaufschläge 
oder Rücknahmeabschläge sowie die an die Kapitalan-
lagegesellschaft und die Depotbank zu zahlenden Ver-
gütungen dürfen nicht wesentlich von denen des Son-
dervermögens abweichen. 

Die Deka Investment GmbH macht den Beschluss zur 
Übertragung der Vermögensgegenstände im elektroni-
schen Bundesanzeiger und darüber hinaus in einer hin-
reichend verbreiteten Wirtschafts- und Tageszeitung 
oder im Internet unter www.deka.de bekannt. Die Über-
tragung erfolgt drei Monate nach Bekanntmachung, 
falls nicht mit Zustimmung der Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht ein früherer Zeitpunkt be-
stimmt wird. 

13.3.  Verfahren bei der Übertragung von 
Sondervermögen 

Am Übertragungsstichtag werden die Werte des über-
nehmenden und des übertragenden Sondervermögens 
berechnet, das Umtauschverhältnis wird festgelegt und 
der gesamte Vorgang wird vom Abschlussprüfer ge-
prüft. Das Umtauschverhältnis ermittelt sich nach dem 
Verhältnis der Nettoinventarwerte des übernommenen 
und des aufnehmenden Sondervermögens zum Zeit-
punkt der Übernahme. Der Anleger erhält die Anzahl 
von Anteilen an dem neuen Sondervermögen, die dem 
Wert seiner Anteile an dem übertragenen Sonderver-
mögen entspricht. 

Die Übertragung aller Vermögensgegenstände eines 
Sondervermögens auf ein anderes findet nur mit Ge-
nehmigung der BaFin statt. 
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14.  Kurzangaben über steuer-
rechtliche Vorschriften 

14.1.  Allgemeine Besteuerungssystematik 
Die Erträge eines deutschen oder ausländischen In-
vestmentvermögens werden grundsätzlich auf der 
Ebene des Anlegers versteuert, während das Invest-
mentvermögen selbst von der Steuer befreit ist. Die 
steuerrechtliche Behandlung von Erträgen aus Invest-
mentanteilen folgt damit dem Grundsatz der Transpa-
renz, wonach der Anleger grundsätzlich so besteuert 
werden soll, als hätte er die von dem Investmentver-
mögen erzielten Erträge unmittelbar selbst erwirtschaf-
tet (Transparenzprinzip). Abweichend von diesem 
Grundsatz ergeben sich bei der Investmentanlage je-
doch einige Besonderheiten. So werden beispielsweise 
bestimmte Erträge bzw. Gewinne auf der Ebene des An-
legers erst bei Rückgabe der Investmentanteile erfasst. 
Negative Erträge des Investmentvermögens sind mit 
positiven Erträgen gleicher Art zu verrechnen. Soweit 
die negativen Erträge hierdurch nicht vollständig aus-
geglichen werden können, dürfen sie nicht von dem 
Anleger geltend gemacht werden, sondern müssen auf 
der Ebene des Investmentvermögens vorgetragen und 
in nachfolgenden Geschäftsjahren mit gleichartigen Er-
trägen ausgeglichen werden. 

Eine Besteuerung des Anlegers können ausschließlich 
die Ausschüttung bzw. Thesaurierung von Erträgen 
(laufende Erträge) sowie die Rückgabe von Investment-
anteilen auslösen. Die Besteuerung richtet sich dabei 
im Einzelnen nach den Vorschriften des Investment-
steuergesetzes in Verbindung mit dem allgemeinen 
Steuerrecht. Die steuerrechtlichen Folgen einer Anlage 
in ein Investmentvermögen sind dabei im Wesentlichen 
unabhängig davon, ob es sich um ein deutsches oder 
um ein ausländisches Investmentvermögen handelt, 
sodass die nachfolgende Darstellung für beide glei-
chermaßen gilt. Etwaige Unterschiede in der Besteue-
rung werden an der jeweiligen Stelle hervorgehoben. 

Darüber hinaus gelten die Anmerkungen auch für 
Dach-Investmentvermögen, d.h. für Investmentvermö-
gen, die ihr Kapital ganz überwiegend oder jedenfalls 
zum Teil in andere Investmentvermögen anlegen. Der 

Anleger muss bei Dach-Investmentvermögen keine Be-
sonderheiten beachten, weil ihm die für die Besteue-
rung erforderlichen Informationen von der Investment-
gesellschaft in der gleichen Form zur Verfügung ge-
stellt werden wie für andere Investmentvermögen. 

Ab dem 1. Januar 2009 unterliegen Einkünfte aus Kapi-
talvermögen für Privatanleger in Deutschland der Ab-
geltungsteuer i.H.v. 25 Prozent als spezielle Form der 
Kapitalertragsteuer. Zusätzlich zur Abgeltungsteuer ist 
ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 Prozent der 
Abgeltungsteuer sowie gegebenenfalls – entsprechend 
der Religions-/ Konfessionszugehörigkeit des Anlegers 
– Kirchensteuer in Höhe von 8 Prozent bzw. 9 Prozent 
der Abgeltungsteuer einzubehalten und abzuführen. 
Die Kirchensteuer wird für den Anleger allerdings nur 
dann einbehalten und abgeführt, wenn der auszahlen-
den Stelle bis spätestens 31. Dezember des Vorjahres 
ein Kirchensteuerantrag des Anlegers vorliegt (ggf. 
sind interne Bearbeitungszeiten zu beachten). Soweit 
bei einem kirchensteuerpflichtigen Anleger mangels 
rechtzeitiger Vorlage des Kirchensteuerantrags die Kir-
chensteuer nicht einbehalten werden kann, muss sich 
der Anleger mit seinen gesamten Einkünften aus Kapi-
talvermögen zur Einkommensteuer veranlagen lassen. 
Auf einen entsprechenden Hinweis auf den Solidari-
tätszuschlag sowie der Kirchensteuer wird bei den fol-
genden Ausführungen jeweils verzichtet. 

Die deutsche Abgeltungsteuer entfaltet für Privatanle-
ger grundsätzlich abgeltende Wirkung. Soweit die Ein-
nahmen der Abgeltungsteuer unterlegen haben, ent-
fällt damit die Verpflichtung des Privatanlegers, die 
Einnahmen in seiner Einkommensteuererklärung an-
zugeben. Der Umfang der zu versteuernden Einnah-
men, d.h. die Bemessungsgrundlage der Abgeltungs-
teuer wurde erheblich erweitert und erfasst neben Zin-
sen und Dividenden nunmehr beispielsweise auch Ge-
winne aus der Veräußerung von Aktien oder Renten. 

Bei laufenden Erträgen wie z.B. Zinsen und Dividenden 
ist die Abgeltungsteuer anwendbar, wenn diese dem 
Anleger nach dem 31. Dezember 2008 zufließen. Im 
Fall von realisierten Gewinnen und Verlusten ist die 
Abgeltungsteuer anwendbar, wenn die Wirtschaftsgüter 
nach dem 31. Dezember 2008 erworben wurden. Dies 
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gilt sowohl für die von dem Investmentvermögen er-
worbenen Wirtschaftsgüter als auch für den von dem 
Anleger erzielten Gewinn oder Verlust aus der Veräuße-
rung eines Investmentanteils. Bei Einkünften aus Kapi-
talvermögen, die nicht im Zusammenhang mit Invest-
mentanteilen stehen, gelten teilweise abweichende 
Übergangsregelungen. 

Kann der Anschaffungszeitpunkt von Wirtschaftsgütern 
nicht eindeutig bestimmt werden, ist die gesetzliche 
Verbrauchsfolgefiktion zu beachten, wonach die als 
erstes angeschafften Wertpapiere als zuerst verkauft 
gelten. Dies gilt sowohl für die Wirtschaftsgüter des In-
vestmentvermögens als auch für die von dem Anleger 
gehaltenen Investmentanteile z.B. bei Girosammelver-
wahrung. 

14.2.  Besteuerung der laufenden Erträge aus 
Investmentvermögen 
 

Ertragsarten und Ertragsverwendung 

Ein Investmentvermögen darf gemäß der jeweiligen An-
lagepolitik sowie der Vertragsbedingungen in unter-
schiedliche Wirtschaftsgüter investieren. Die hieraus 
erzielten Erträge dürfen aufgrund des Trans-
parenzgedankens nicht einheitlich z.B. als Dividenden 
qualifiziert werden, sondern sind entsprechend den 
Regeln des deutschen Steuerrechts jeweils getrennt zu 
erfassen. Ein Investmentvermögen kann daher bei-
spielsweise Zinsen, zinsähnliche Erträge, Dividenden 
und Gewinne aus der Veräußerung von Wirtschaftsgü-
tern erwirtschaften. Die Erträge werden dabei nach 
steuerrechtlichen Vorschriften – insbesondere dem In-
vestmentsteuergesetz – ermittelt, sodass sie regelmä-
ßig von den tatsächlich ausgeschütteten Beträgen bzw. 
den im Jahresbericht ausgewiesenen Beträgen für Aus-
schüttung und Thesaurierung abweichen. Die steuer-
rechtliche Behandlung der Erträge beim Anleger hängt 
sodann von der Ertragsverwendung des Investment-
vermögens ab, d.h. ob das Investmentvermögen die Er-
träge vollständig thesauriert oder vollständig bzw. teil-
weise ausschüttet. Die Ertragsverwendung Ihres In-
vestmentvermögens entnehmen Sie bitte dem Ver-
kaufsprospekt oder dem Jahresbericht. Darüber hinaus 
ist danach zu differenzieren, ob die Erträge einem Pri-

vatanleger oder einem betrieblichen Anleger zuzurech-
nen sind. Sofern vom Investmentvermögen eine steuer-
rechtliche Substanzausschüttung ausgewiesen wird, ist 
diese für den Anleger nicht steuerpflichtig, sondern 
mindert die steuerrechtlichen Anschaffungskosten der 
Investmentanteile. 

Ausländische Quellensteuer 

Auf ausländische Erträge werden teilweise Quellen-
steuern in dem jeweiligen Land einbehalten, die auf der 
Ebene des Investmentvermögens als Werbungskosten 
abgezogen werden dürfen. Alternativ kann die Invest-
mentgesellschaft die ausländischen Quellensteuern in 
den Besteuerungsgrundlagen ausweisen, sodass sie di-
rekt auf Ebene des Anlegers auf die zu zahlende Steuer 
angerechnet werden, oder sie der Anleger von seinen 
Einkünften abziehen kann. Teilweise investieren In-
vestmentvermögen darüber hinaus in Länder, in denen 
auf die Erträge zwar tatsächlich keine Quellensteuer 
einbehalten wird, der Anleger aber gleichwohl eine 
Quellensteuer auf seine persönliche Steuerschuld an-
rechnen kann (fiktive Quellensteuer). In diesen Fällen 
kommt auf Ebene des Anlegers ausschließlich die An-
rechnung der ausgewiesenen fiktiven Quellensteuer in 
Betracht. Ein Abzug von fiktiver Quellensteuer von den 
Einkünften des Anlegers ist unzulässig. 

Der Europäische Gerichtshof hat in der Rechtssache 
"Meilicke" am 6. März 2007 hinsichtlich der Direktanla-
ge in Aktien das in Deutschland in der Regel bis zum 
Jahr 2000 geltende Körperschaftsteuerrecht in Teilen 
für europarechtswidrig erklärt. Dieses habe zum einen 
die in Deutschland einkommensteuerpflichtigen Perso-
nen, die Dividenden von Gesellschaften mit Sitz in ei-
nem anderen Mitgliedstaat bezogen, benachteiligt. 
Zum anderen habe es diese Unternehmen darin behin-
dert, in Deutschland Kapital zu sammeln. In Deutsch-
land konnte unter Geltung des sog. Anrechnungsver-
fahrens nur die auf deutsche Dividenden entfallende 
Körperschaftsteuer, nicht aber die auf ausländische Di-
videnden entfallende ausländische Körperschaftsteuer 
auf die persönliche Steuerschuld des Anlegers ange-
rechnet werden. Der Europäische Gerichtshof hat ent-
schieden, dass die den Besitzern ausländischer Wert-
papiere daraus entstandenen Nachteile rückwirkend 
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ausgeglichen werden müssen. Die verfahrensrechtliche 
Rechtslage nach deutschem Recht ist für die Direktan-
lage, vor allem aber für die Investmentanlage weiterhin 
unklar. Zur Wahrung möglicher Rechte kann es daher 
sinnvoll sein, dass Sie sich mit Ihrem Steuerberater in 
Verbindung setzen. 

Veröffentlichung der Besteuerungsgrundlagen 

Die für die Besteuerung des Anlegers maßgeblichen 
Besteuerungsgrundlagen werden von der Investment-
gesellschaft zusammen mit einer Berufsträgerbeschei-
nigung, dass die Angaben nach den Regeln des deut-
schen Steuerrechts ermittelt wurden, im  
elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. 

Besteuerung im Privatvermögen 

Wann die von dem Investmentvermögen erzielten Er-
träge beim Anleger steuerrechtlich zu erfassen sind, 
hängt von der Ertragsverwendung ab. Bei einer Thesau-
rierung hat der Anleger die sog. ausschüttungsgleichen 
Erträge, d.h. bestimmte von dem Investmentvermögen 
nicht zur Ausschüttung verwendete Erträge, in dem Ka-
lenderjahr zu versteuern, in dem das Geschäftsjahr des 
Investmentvermögens endet. Da der Anleger in diesem 
Fall tatsächlich keine Erträge erhält, diese aber gleich-
wohl versteuern muss, spricht man in diesem Zusam-
menhang von der sog. Zuflussfiktion. Bei einer Vollaus-
schüttung sind beim Anleger die ausgeschütteten Er-
träge und bei einer Teilausschüttung sowohl die aus-
geschütteten als auch die ausschüttungsgleichen Er-
träge grundsätzlich steuerpflichtig. In beiden Fällen hat 
der in Deutschland steuerpflichtige Anleger die Erträge 
im Jahr des Zuflusses zu versteuern.  

Sowohl die ausgeschütteten als auch die ausschüt-
tungsgleichen Erträge sind grundsätzlich in vollem Um-
fang steuerpflichtig, es sei denn, die Steuerfreiheit be-
stimmter Erträge ist explizit geregelt. Bei der Ermitt-
lung der Einkünfte aus Kapitalvermögen ist als Wer-
bungskosten ein Sparer-Pauschbetrag in Höhe von 
801,- Euro (bei Zusammenveranlagung: 1.602,- Euro) 
abzuziehen, soweit der Anleger in Deutschland unbe-
schränkt steuerpflichtig ist. Der Abzug von dem Anle-
ger tatsächlich entstandenen Werbungskosten (z.B. 

Depotgebühren) ist ausgeschlossen. Gewinne aus der 
Veräußerung von Wertpapieren und Termingeschäften 
sind vom Anleger nur bei Ausschüttung bzw. bei Rück-
gabe der Investmentanteile zu versteuern. 

Besteuerung im Betriebsvermögen 

Der in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige be-
triebliche Anleger, der seinen Gewinn durch Einnahme-
Überschuss-Rechnung ermittelt, hat die ausgeschütte-
ten Erträge sowie die ausschüttungsgleichen Erträge 
zum gleichen Zeitpunkt wie der Privatanleger zu ver-
steuern. Im Fall der Gewinnermittlung durch Betriebs-
vermögensvergleich hat der Anleger die ausschüt-
tungsgleichen Erträge am Geschäftsjahresende des In-
vestmentvermögens und die ausgeschütteten Erträge 
mit Entstehung des Anspruchs zu erfassen. Insoweit 
finden die allgemeinen Regeln des Bilanzsteuerrechts 
Anwendung. 

Für den betrieblichen Anleger sind sowohl die ausge-
schütteten als auch die ausschüttungsgleichen Erträge 
grundsätzlich in vollem Umfang steuerpflichtig, soweit 
nicht die Steuerfreiheit bestimmter Erträge explizit ge-
regelt ist. So sind beispielweise Dividendenerträge von 
dem Anleger nur in Höhe von 60 Prozent zu versteuern 
(Teileinkünfteverfahren). Für körperschaftsteuerpflich-
tige Anleger sind z.B. in- und ausländische Dividenden-
erträge sowie die ausgeschütteten realisierten Gewinne 
aus der Veräußerung von Aktien grundsätzlich zu 95 
Prozent steuerfrei. Dies gilt nicht für derartige Erträge 
aus Investmentanteilen, die insbesondere Kreditinstitu-
te ihrem Handelsbestand zuordnen. 

14.3.  Rückgabe von Investmentanteilen 
Steuerrechtlich wird die Rückgabe von Investmentantei-
len wie ein Verkauf behandelt, d.h. der Anleger reali-
siert einen Veräußerungsgewinn oder -verlust. 

Besteuerung im Privatvermögen 

Gewinne und Verluste aus der Rückgabe von Invest-
mentanteilen sind als positive bzw. negative Einkünfte 
aus Kapitalvermögen stets steuerpflichtig. Die Gewinne 
und Verluste können mit anderen Erträgen aus Kapital-
vermögen grundsätzlich verrechnet werden. Dies gilt 
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jedoch nicht im Hinblick auf Verlustvorträge oder zu-
künftige Verluste aus der Veräußerung von Aktien, für 
die ein separater Verlustverrechnungstopf zu führen 
ist. 

Das Verrechnungsverbot gilt auch für Verluste aus der 
Rückgabe von Investmentanteilen, oder Veräußerung 
anderer Wertpapiere, die noch unter das alte Recht vor 
Einführung der Abgeltungsteuer fallen. 

Der Besteuerung unterliegt darüber hinaus der im 
Rücknahmepreis als enthalten geltende Zwischenge-
winn. Dieser setzt sich aus den von dem Investment-
vermögen erwirtschafteten Zinsen und zinsähnlichen 
Erträgen zusammen, die seit dem letzten Ausschüt-
tungs- oder Thesaurierungstermin angefallen sind und 
seit diesem Zeitpunkt noch nicht steuerpflichtig ausge-
schüttet oder thesauriert wurden. Der Zwischengewinn 
wird von der Investmentgesellschaft bewertungstäglich 
ermittelt und zusammen mit dem Rücknahmepreis 
veröffentlicht. Außerdem wird er dem Anleger von der 
Depotbank in Deutschland auf der Wertpapierabrech-
nung mitgeteilt. Der beim Kauf gezahlte Zwischenge-
winn gehört beim Anleger zu den negativen Einnahmen 
aus Kapitalvermögen, die er mit anderen positiven Ein-
künften aus Kapitalvermögen verrechnen kann. Der bei 
Rückgabe der Investmentanteile vereinnahmte Zwi-
schengewinn zählt zu den positiven Einkünften aus 
Kapitalvermögen. 

Hedge-Fonds sind gesetzlich nicht verpflichtet, den 
Zwischengewinn zu ermitteln bzw. zu veröffentlichen. 
Sofern sich die Investmentgesellschaft dazu ent-
schließt, darf der Zwischengewinn für Hedge-Fonds al-
lerdings freiwillig ermittelt und veröffentlicht werden. 

Der Veräußerungsgewinn wird für den Anleger grund-
sätzlich von der deutschen Depotbank ermittelt. Eine 
Ausnahme besteht bei der Rückgabe von Investment-
anteilen, die vor dem 1. Januar 2009 erworben und in-
nerhalb eines Jahres angeschafft und veräußert wur-
den. Hier ist der steuerpflichtige Veräußerungsgewinn 
bzw. -verlust von dem Anleger weiterhin selbst zu be-
rechnen. Gewinn oder Verlust ist hierbei der Unter-
schied zwischen dem Veräußerungspreis einerseits und 
den Anschaffungskosten und den Werbungskosten an-

dererseits. Darüber hinaus sind die Anschaffungskos-
ten sowie der Veräußerungspreis jeweils um den Zwi-
schengewinn zu mindern. Der so ermittelte Veräuße-
rungsgewinn bzw. -verlust ist zusätzlich um die aus-
schüttungsgleichen Erträge zu mindern, um insoweit 
eine Doppelbesteuerung zu vermeiden. 

Besteuerung im Betriebsvermögen 

Bei einer Rückgabe von Investmentanteilen bildet die 
Differenz zwischen dem Rücknahmepreis und den An-
schaffungskosten grundsätzlich den steuerpflichtigen 
Veräußerungsgewinn oder Veräußerungsverlust.  

Der Aktiengewinn umfasst Dividenden, Veräußerungs-
gewinne und -verluste aus Aktien sowie Wertsteigerun-
gen und -minderungen aus Aktien, die noch nicht aus-
geschüttet oder thesauriert worden sind. Der Aktien-
gewinn wird von der Investmentgesellschaft als Pro-
zentsatz des Rücknahmepreises veröffentlicht, sodass 
der Anleger den absoluten Aktiengewinn sowohl bei 
Erwerb als auch bei Rückgabe der Investmentanteile 
durch Multiplikation mit dem jeweiligen Rücknahme-
preis ermitteln muss. Die Differenz zwischen dem ab-
soluten Aktiengewinn bei Rückgabe und dem absolu-
ten Aktiengewinn bei Erwerb stellt sodann den besitz-
zeitanteiligen Aktiengewinn dar, durch den der Anleger 
eine Aussage darüber erhält, in welchem Umfang die 
Wertsteigerung bzw. der Wertverlust seiner Invest-
mentanteile auf Aktien zurückzuführen ist. Der Gewinn 
bzw. Verlust aus der Veräußerung der Investmentantei-
le ist für körperschaftsteuerpflichtige Anleger i.H.v. 95 
Prozent des besitzzeitanteiligen Aktiengewinns, für 
einkommensteuerpflichtige betriebliche Anleger i.H.v. 
40 Prozent des besitzzeitanteiligen Aktiengewinns 
steuerfrei. 

Der so genannte DBA-Gewinn umfasst Erträge und Ge-
winne bzw. Verluste, die aufgrund eines Doppelbe-
steuerungsabkommens zwischen dem Quellenstaat 
und Deutschland steuerfrei und noch nicht ausgeschüt-
tet oder thesauriert worden sind. Der Gewinn bzw. Ver-
lust aus der Veräußerung der Investmentanteile ist für 
betriebliche Anleger in Höhe des besitzzeitanteiligen 
DBA-Gewinns steuerfrei. Der DBA-Gewinn wird von der 
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Investmentgesellschaft in der gleichen Form wie der 
Aktiengewinn getrennt von diesem veröffentlicht. 

Der betriebliche Anleger hat die Investmentanteile mit 
den Anschaffungskosten zuzüglich gegebenenfalls An-
schaffungsnebenkosten zu aktivieren. Wenn das In-
vestmentvermögen während der Haltedauer der In-
vestmentanteile Erträge thesauriert, sind die ausschüt-
tungsgleichen Erträge außerbilanziell zu erfassen und 
ein aktiver Ausgleichsposten zu bilden. Zum Zeitpunkt 
der Rückgabe der Investmentanteile sind diese er-
folgswirksam auszubuchen und der aktive Ausgleichs-
posten ist aufzulösen, um eine doppelte steuerrechtli-
che Erfassung der ausschüttungsgleichen Erträge zu 
vermeiden. Darüber hinaus ist der besitzzeitanteilige 
Aktiengewinn außerbilanziell zu berücksichtigen. 

Der Europäische Gerichtshof hat in der Rechtssache 
„STEKO Industriemontage GmbH“ entschieden, dass die 
Regelung im Körperschaftsteuergesetz für den Über-
gang vom körperschaftsteuerlichen Anrechnungsver-
fahren zum Halbeinkünfteverfahren in 2001 europa-
rechtswidrig ist. Das Verbot für Körperschaften, Ge-
winnminderungen im Zusammenhang mit Beteiligun-
gen an ausländischen Gesellschaften nach § 8b Absatz 
3 KStG steuerwirksam geltend zu machen, galt nach § 
34 KStG bereits in 2001, während dies für Gewinnmin-
derungen im Zusammenhang mit Beteiligungen an in-
ländischen Gesellschaften erst in 2002 galt. Dies wi-
derspricht nach Auffassung des Europäischen Ge-
richtshofs der Kapitalverkehrsfreiheit. 

Die Übergangsregelungen des Körperschaftsteuerge-
setzes galten entsprechend für die Fondsanlage nach 
dem Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften (§§ 40 
und 40a i.V.m. § 43 Abs. 14 KAGG). Folgerichtig wurde 
vom Bundesfinanzhof in einem Urteil die grundsätzli-
che Anwendbarkeit der Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofs auf die Fondsanlage bestätigt. Insbeson-
dere für Zwecke der Berücksichtigung von Gewinnmin-
derungen im Rahmen der Ermittlung des Aktienge-
winns nach § 40a KAGG sind diese Entscheidungen 
daher von Bedeutung. 

Für die Prüfung, ob bei Anteilen im Betriebsvermögen 
Steuerbescheide ab dem Jahr 2001 offen gehalten wer-

den sollten, ist gegebenenfalls ein steuerlicher Berater 
hinzuzuziehen. 

Eine Reaktion der Finanzverwaltung liegt zum Zeit-
punkt der Berichterstellung nicht vor.  

14.4.  Deutsche Kapitalertragsteuer 
Die Investmentgesellschaft und deutsche Depotbanken 
haben grundsätzlich die Kapitalertragsteuer für den 
Anleger einzubehalten und abzuführen. Die Kapitaler-
tragsteuer hat für Privatanleger grundsätzlich abgel-
tende Wirkung. Der Anleger hat allerdings ein Veranla-
gungswahlrecht und in bestimmten Fällen eine Veran-
lagungspflicht. Werden die Investmentanteile im Be-
triebsvermögen gehalten, besteht grundsätzlich eine 
Pflicht zur Veranlagung. Wird der betriebliche Anleger 
mit seinen Erträgen aus Investmentanteilen zur Ein-
kommen- oder Körperschaftsteuer veranlagt, ist die 
gezahlte Kapitalertragsteuer nur eine Steuervorauszah-
lung ohne abgeltende Wirkung, die der Anleger auf 
seine persönliche Steuerschuld anrechnen kann. Hier-
für erhält der Anleger von deutschen Investmentgesell-
schaften bzw. deutschen Depotbanken eine Steuerbe-
scheinigung, die er im Rahmen seiner Veranlagung 
dem Finanzamt vorlegen muss. 

Im Rahmen der Veranlagung ist der Steuersatz bei Pri-
vatanlegern für Einkünfte aus Kapitalvermögen auf 25 
Prozent begrenzt. Eine freiwillige Veranlagung ist ins-
besondere Anlegern ohne oder mit einem sehr niedri-
gen zu versteuernden Einkommen zu empfehlen. 

Bei Erteilung einer Nicht-Veranlagungsbescheinigung 
oder der Vorlage eines gültigen Freistellungsauftrags 
verzichten deutsche Depotbanken insoweit auf den 
Einbehalt der Kapitalertragsteuer. Weist der Anleger 
nach, dass er Steuerausländer ist, beschränkt sich der 
Kapitalertragsteuerabzug auf Erträge aus deutschen 
Dividenden. 

Deutsche Depotbanken haben für den Steuerpflichtigen 
einen Verlustverrechnungstopf zu führen, der automa-
tisch in das nächste Jahr übertragen wird. Hierbei sind 
Verluste aus dem Verkauf von Aktien nur mit Gewinnen 
aus dem Verkauf von Aktien verrechenbar. Gewinne 
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aus der Rückgabe von Investmentanteilen sind steuer-
rechtlich keine Gewinne aus Aktien. 

Kapitalertragsteuer wird nur insoweit einbehalten, als 
die positiven Einkünfte die (vorgetragenen) negativen 
Einkünfte sowie evtl. Freistellungsaufträge übersteigen. 
Der in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige An-
leger darf seinen Banken insgesamt Freistellungsauf-
träge bis zu einem Gesamtbetrag von 801,- Euro (bei 
Zusammenveranlagung: 1.602,- Euro) erteilen. 

Freistellungsauftrag, Nicht-Veranlagungsbescheinigung 
bzw. der Nachweis der Ausländereigenschaft müssen 
der Depotbank rechtzeitig vorliegen. Rechtzeitig ist im 
Falle der Thesaurierung vor dem Geschäftsjahresende 
des Investmentvermögens, bei ausschüttenden Invest-
mentvermögen vor der Ausschüttung und bei der 
Rückgabe von Investmentanteilen vor der Transaktion. 

Werden die Investmentanteile nicht in einem deutschen 
Depot verwahrt und die Ertragsscheine einer deutschen 
Zahlstelle vorgelegt, können Freistellungsauftrag sowie 
Nicht-Veranlagungsbescheinigung nicht berücksichtigt 
werden. 

Ausländischen Anlegern kann die für sie abgeführte 
Kapitalertragsteuer nur im Rahmen des einschlägigen 
Doppelbesteuerungsabkommens zwischen ihrem An-
sässigkeitsstaat und Deutschland angerechnet oder er-
stattet werden. Für die Erstattung ist das Bundeszent-
ralamt für Steuern zuständig. 

Soweit das Investmentvermögen gezahlte oder fiktiv 
anrechenbare ausländische Quellensteuern ausweist, 
werden diese grundsätzlich beim Steuerabzug steuer-
mindernd berücksichtigt. Ist eine steuerrechtliche Be-
rücksichtigung ausgewiesener anrechenbarer Quellen-
steuern ausnahmsweise nicht möglich, werden sie in 
einem "Quellensteuertopf" vorgetragen. 

Deutsche Investmentvermögen 

Deutsche Investmentgesellschaften haben sowohl bei 
Ausschüttung als auch bei Thesaurierung Kapitaler-
tragsteuer einzubehalten und abzuführen. 

Werden die Investmentanteile bei einer deutschen De-
potbank verwahrt, hat die Depotbank bei Rückgabe der 
Investmentanteile darüber hinaus Kapitalertragsteuer 
auf den Zwischengewinn einzubehalten. Bei Rückgabe 
von Investmentanteilen, die nach dem 31. Dezember 
2008 angeschafft wurden, wird darüber hinaus Kapi-
talertragsteuer auf den Gewinn aus der Veräußerung 
der Investmentanteile einbehalten. 

Ausländische Investmentvermögen 

Ausländische Investmentgesellschaften führen keine 
Kapitalertragsteuer an das deutsche Finanzamt ab. Bei 
ausschüttenden bzw. teilausschüttenden Investment-
vermögen behält jedoch die deutsche Depotbank die 
Kapitalertragsteuer auf ausgeschüttete Erträge ein. 

Werden die Investmentanteile bei einer deutschen De-
potbank zurückgegeben, hat diese darüber hinaus Ka-
pitalertragsteuer auf den Zwischengewinn einzubehal-
ten und abzuführen. Bei Rückgabe von Investmentan-
teilen, die nach dem 31. Dezember 2008 angeschafft 
wurden, wird darüber hinaus Kapitalertragsteuer auf 
den Gewinn aus der Veräußerung der Investmentanteile 
einbehalten. 

Zusätzlich hat die deutsche Depotbank Kapitaler-
tragsteuer auf die Summe der dem Anleger nach dem 
31. Dezember 1993 als zugeflossen geltenden und 
noch nicht der deutschen Kapitalertragsteuer unterle-
genen Erträge einzubehalten und abzuführen. Wurden 
die Investmentanteile seit Erwerb ununterbrochen bei 
ein und derselben deutschen Depotbank verwahrt, bil-
den nur die besitzzeitanteiligen akkumulierten aus-
schüttungsgleichen Erträge die Bemessungsgrundlage 
für die Kapitalertragsteuer. Die akkumulierten aus-
schüttungsgleichen Erträge werden von der Invest-
mentgesellschaft ermittelt und bewertungstäglich zu-
sammen mit dem Rücknahmepreis veröffentlicht.  

14.5.  EU-Zinsrichtlinie 
(Zinsinformationsverordnung) 

Bestimmte Zinsen und zinsähnliche Erträge, die einer in 
Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen natürli-
chen Person im europäischen Ausland ausgezahlt oder 
gutgeschrieben werden, hat die ausländische Depot-
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bank/Zahlstelle an die deutschen Finanzbehörden zu 
melden. Belgien, Luxemburg und Österreich sowie die 
angeschlossenen Drittstaaten erheben anstelle der 
Meldung eine Quellensteuer. Über die Höhe der einbe-
haltenen Quellensteuer erhält der Anleger eine Steuer-
bescheinigung. Die Quellensteuer wird auf die deut-
sche Einkommensteuer angerechnet oder, sofern die 
Quellensteuer die zu zahlende Einkommensteuer über-
steigt, im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung 
erstattet. Der Anleger hat die Möglichkeit, sich vom 
Steuerabzug befreien zu lassen, indem er gegenüber 
der Depotbank eine Ermächtigung zur freiwilligen Of-
fenlegung abgibt, die es dem Institut gestattet, auf den 
Steuerabzug zu verzichten und stattdessen die Erträge 
an die deutschen Finanzbehörden zu melden. 

Deutsche Zahlstellen sind ihrerseits verpflichtet, ent-
sprechende Zahlungen von Zins- und zinsähnlichen Er-
trägen an ausländische natürliche Personen über das 
Bundeszentralamt für Steuern an das ausländische 
Wohnsitzfinanzamt weiterzuleiten. Eine Meldung er-
folgt bei Rückgabe oder Veräußerung der Investment-
anteile, soweit der Anteil der Zinsen und zinsähnlichen 
Erträge 40 Prozent (ab 1. Januar 2011: 25 Prozent) des 
Rücknahmepreises überschreitet. 

Eine Meldung der ausgeschütteten Zinsen und Zinser-
träge an das Wohnsitzfinanzamt erfolgt nicht, wenn 
das Investmentvermögen zu nicht mehr als 15 Prozent 
aus Anlagen besteht, die zu Zinsen und zinsähnlichen 
Erträgen im Sinne der Zinsinformationsverordnung füh-
ren. Ob Ihr Investmentvermögen hiervon betroffen ist, 
entnehmen Sie bitte dem Jahresbericht. 

14.6.  Rechtliche Hinweise 
Diese steuerlichen Hinweise sollen einen Überblick 
über die steuerlichen Folgen der Investmentanlage 
vermitteln. Sie können nicht alle steuerlichen Aspekte 
behandeln, die sich aus der individuellen Situation des 
Anlegers ergeben können. Interessierten Anlegern 
empfehlen wir, sich durch einen Angehörigen der steu-
erberatenden Berufe über die steuerlichen Folgen des 
Fondsinvestments beraten zu lassen.  

Die steuerlichen Ausführungen basieren auf der derzeit 
bekannten Rechtslage. Es kann keine Gewähr dafür 

übernommen werden, dass sich die steuerrechtliche 
Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder 
Erlasse der Finanzverwaltung nicht ändert. Solche Än-
derungen können auch rückwirkend eingeführt werden 
und die oben beschriebenen steuerrechtlichen Folgen 
nachteilig beeinflussen.  

14.7.  Änderung durch das Bilanzrechtsmo-
dernisierungsgesetz (BilMoG): Spezielle 
Anhangangaben für Investmentvermögen (§ 
285 Nr. 26 HGB nF; § 314 Abs. 1 Nr. 18 HGB 
nF)  

Anleger, die nach HGB dazu verpflichtet sind den Jah-
resabschluss um einen Anhang zu erweitern und die zu 
mehr als 10 Prozent am Fondskapital von in- und aus-
ländischen Spezial- und Publikums-Sondervermögen 
beteiligt sind, müssen nach dem BilMoG ergänzende 
Angaben zu den Sondervermögen im Anhang offen le-
gen. Das BilMoG ist grundsätzlich erst für Geschäfts-
jahre anwendbar, die nach dem 31.12.2009 beginnen. 
Es besteht aber ein Wahlrecht sämtliche Neuregelungen 
des Gesetzes bereits für Geschäftsjahre anzuwenden, 
die nach dem 31.12.2008 beginnen.  

Das BilMoG sieht im o.g. Fall die folgenden zusätzli-
chen Angaben im Anhang (§ 285 Nr. 26 HGB) und 
Konzernanhang (§ 314 Abs. 1 Nr. 18 HGB) vor: 

 Klassifizierung des Investmentvermögens nach Anla-
gezielen, z. B. Aktienfonds, Rentenfonds, Immobi-
lienfonds, Mischfonds, Hedgefonds oder Sonstiges 
Sondervermögen 

 Marktwert / Anteilwert nach § 36 InvG  

 Differenz zwischen Marktwert und Buchwert 

 (Ertrags-)Ausschüttungen des Geschäftsjahres 

 Beschränkungen des Rechts zur täglichen  
Rückgabe 

 Gründe für das Unterlassen von Abschreibungen 
gemäß § 253 Abs. 3 Satz 4 HGB nF 

 Anhaltspunkte für eine voraussichtlich nicht dauer-
hafte Wertminderung 
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Bitte wenden Sie sich für individuelle und weiterführen-
de Informationen persönlich an Ihren Abschlussprüfer. 

15.  Auslagerung 

Die Gesellschaft hat folgende Aufgaben anderen Un-
ternehmen übertragen: 

 an die Dealis Fund Operations GmbH (Dealis), Frank-
furt:  

 Fondsbuchhaltung 

 an die DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt: 

 Recht und Produktsteuern 

 Compliance, Bekämpfung der Geldwäsche 

 Betriebliches Rechnungswesen 

 Leistungen im Rahmen des Controlling 

 Betrieb der IT-Systeme (Informationstechnologie 
und EDV) 

 Betriebsorganisation (Büro-, Netzwerk- und Tele-
kommunikationssysteme und Infrastruktur) 

 Personalwesen 

 Revision  

 Bankgeschäftsabwicklung 

16.  Abschlussprüfer 

Mit der Prüfung des Sondervermögens und des Jahres-
berichts ist die PwC Deutsche Revision Aktiengesell-
schaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Olof-Palme-
Straße 35, 60439  Frankfurt, beauftragt. 

17.  Rücknahme der Anteile/ 
Verbreitung der Berichte und 
sonstige Informationen.  

17.1.   Rücknahme der Anteile.  
Durch die Beauftragung der Depotbank ist sicherge-
stellt, dass die Anteilinhaber des jeweiligen Sonder-
vermögens die Ausschüttungen erhalten und dass An-
teile zurückgenommen werden.  

17.2.  Verbreitung der Berichte.  
Der jeweils letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der 
Halbjahresbericht, der aktuelle ausführliche Verkaufs-
prospekt mit der geltenden Fassung der Vertragsbe-
dingungen sowie der vereinfachte Verkaufsprospekt 
werden von der Gesellschaft auf Anforderung kosten-
frei zugeleitet. Diese Unterlagen sind auch bei der De-
potbank erhältlich.  

17.3.  Sonstige Informationen.  
Wichtige Informationen an die Anteilinhaber werden im 
elektronischen Bundesanzeiger und darüber hinaus in 
einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tages-
zeitung oder im Internet unter www.deka.de oder 
www.bw-bank.de bekannt gemacht.  

17.4.  Beratung.  
Darüber hinaus lässt sich die Gesellschaft auf eigene 
Verantwortung und Kosten von der DekaBank Deutsche 
Girozentrale, Frankfurt, bei der Ausführung der tägli-
chen Anlagepolitik des Sondervermögens beraten.  

18.  Weitere Sondervermögen, die 
von der Kapitalanlagegesell-
schaft verwaltet werden 

Die Kapitalanlagegesellschaft verwaltet außer rund 485 
Spezialfonds noch folgende Publikums-
Sondervermögen: 

Richtlinienkonforme Sondervermögen 
AriDeka 
Deka-BasisIndustrie 
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Deka-BasisIndustrie CF 
Deka-bAV Fonds 
Deka-BonusStrategie 3y 
Deka Bund + S Finanz: 1–3 TF 
Deka Bund + S Finanz: 3–7 TF 
Deka Bund + S Finanz: 7–15 TF 
Deka-BR 35 
Deka-BR 45 
Deka-BR 55 
Deka-BR 75 
Deka-BR 85 
Deka-BR 100 
Deka-CorporateBond NonFinancial 
Deka-DeepDiscount 2y 
Deka-DeepDiscount 2y (III) 
Deka-DiscountStrategie 3/2012 
Deka-DiscountStrategie 2013 
Deka-DiscountStrategie 5y (II) 
Deka-DividendenStrategie 
Deka-DividendValue Europa 
Deka-EmergingAsia 
Deka-Euro Renten AbsoluteReturn 
Deka-Euro RentenKonservativ 
Deka-Euro RentenPlus 
Deka-Euroland Balance 
Deka-Euroland Balance Dynamisch 
Deka-Euroland DiscountStrategie CF 
Deka-Euroland DiscountStrategie TF 
Deka-EuropaBond 
Deka-EuropaPotential CF 
Deka-EuropaPotential TF 
Deka-EuropaSelect 
Deka-EuropaTrend 
Deka-EuroRent 2y 
Deka-EuroRent 3y 
Deka-EuroRent 4y 
Deka-Finanzwerte 
Deka-Finanzwerte CF 
Deka-Geldmarkt: EURO TF 
Deka-GlobalChampions 
Deka-GlobalOpportunities Plus Balanced 
Deka-GlobalOpportunities Plus Konservativ 
Deka-GlobalOpportunities Plus Offensiv 
Deka-Institutionell Aktien Europa 
Deka-Institutionell Geldmarkt 
Deka-Institutionell Renten Euroland 

Deka-Institutionell Renten Europa 
Deka-Kommunal Euroland Balance 
Deka-Liquidität 
Deka-MegaTrends CF 
Deka-MegaTrends TF 
Deka-Multimanager Renten 
Deka-PB Ausgewogen 
Deka-PB Defensiv 
Deka-PB Offensiv 
Deka-PB Wertkonzept 
Deka-Recovery 
Deka-RentenReal 
Deka-RentSpezial 4/2012 
Deka-RentSpezial 12/2012 
Deka-RentSpezial 2/2014 
Deka-RentSpezial EM 12/2014 
Deka-Schweiz 
Deka-Staatsanleihen Europa 
Deka-Stiftungen Balance 
Deka-Technologie 
Deka-Technologie CF 
Deka-TeleMedien 
Deka-Treasury Corporates 
Deka-Treasury Ertrag 
Deka-UmweltInvest 
Deka-Wertkonzept  
Deka-Wertkonzept defensiv 
Deka-Wertkonzept offensiv 
DekaFonds 
DekaGenüsse + Renten 
DekaRent-international 
DekaSpezial 
DekaTresor 
DekaValor 
RenditDeka 
Sigma Plus Konservativ 
Sigma Plus Balanced 
Sigma Plus Offensiv 

Nur über spezielle Vertriebspartner 
angeboten 
BerolinaRent Deka 
Bremen IndividualDepot 
DekaFutur-Ertrag 
DekaFutur-Wachstum 
DekaFutur-Chance 
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DekaFutur-ChancePlus 
Frankfurter-Sparinrent Deka 
Frankfurter-Sparinvest Deka 
Köln-Aktienfonds Deka 
Köln-Aktienfonds Deka o.A. 
Köln-Aktien Global Deka 
Köln-Rentenfonds Deka 
Köln-Rentenfonds Deka o.A. 
LBBW-Rentenfonds Euro Deka 
LBBW Exportstrategie Deutschland 
Naspa-Fonds Deka 
Naspa-Aktienfonds Deka 
Naspa-Europafonds Deka 
Naspa CreativInvest 7 Deka 
S-BayRent Deka 
SK Corporate Bond Invest Deka 
SK Top Invest Deka 
SK SelectedBond Invest Deka 

Gemischte Sondervermögen 
Deka-BR 20 
Deka-Kommunal Multi Assets 
Deka-Zielfonds 2015-2019 
Deka-Zielfonds 2020-2024 
Deka-Zielfonds 2025-2029 
Deka-Zielfonds 2030-2034 
Deka-Zielfonds 2035-2039 
Deka-Zielfonds 2040-2044 
Deka-Zielfonds 2045-2049 
Deka-Zielfonds 2050-2054 
Deka-ZielStruktur: Wachstum 
Deka-ZielStruktur: Chance 
Deka-ZielStruktur: ChancePlus 
DekaStruktur: 5 Ertrag 
DekaStruktur: 5 ErtragPlus 
DekaStruktur: 5 Wachstum 
DekaStruktur: 5 Chance 
DekaStruktur: 5 ChancePlus 
DekaSelect: Konservativ 
DekaSelect: Nachhaltigkeit Wachstum 
ZukunftsPlan I 
ZukunftsPlan II 
ZukunftsPlan III 
ZukunftsPlan IV 

Nur über spezielle Vertriebspartner  
angeboten 
BW Portfolio 20 
BW Portfolio 40 
BW Portfolio 75 
BW Zielfonds 2020 
BW Zielfonds 2025 
BW Zielfonds 2030 
LBBW Balance Konzept 
Mainfranken Wertkonzept konservativ 
Mainfranken Wertkonzept ausgewogen 

Sonstige Sondervermögen 
Deka-RentSpezial Plus 1 
Deka-RentSpezial Plus 2 

Dach-Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken 
Deka-HedgeSelect 

Altersvorsorge-Sondervermögen 
Deka-PrivatVorsorge AS 

19.  Nähere Angaben über die 
Verwaltungsgesellschaft 

Deka Investment GmbH 
Mainzer Landstraße 16 
60325 Frankfurt 
Postfach 11 05 23 
60040 Frankfurt 

Handelsregister 
Frankfurt 
HRB 40601 

Eigenkapital 
(Stand: 31. Dezember 2009) 
gezeichnet und 
eingezahlt:  EUR 10.225.900 
haftend:  EUR 60.225.900 

Alleingesellschafterin 
DekaBank Deutsche Girozentrale 
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Mainzer Landstraße 16 
60325 Frankfurt 

Aufsichtsrat 
Vorsitzender 
Oliver Behrens 
Mitglied des Vorstandes der 
DekaBank Deutsche Girozentrale, 
Frankfurt am Main 

Mitglieder 
Dr. h.c. Friedrich Oelrich 
Mitglied des Vorstandes der 
DekaBank Deutsche Girozentrale, 
Frankfurt am Main  

Heinz-Jürgen Schäfer 
Frankfurt am Main 

Geschäftsführung 
Thomas Neiße (Vorsitzender) 
Dr. Ulrich Neugebauer 
Dr. Manfred Nuske 
Dr. Udo Schmidt-Mohr 
Frank Hagenstein 
Andreas Lau 
Victor Moftakhar 
Thomas Ketter 

Die vorstehenden Angaben werden in 

den Jahres- und Halbjahresberichten 

jeweils aktualisiert. 

 

20.  Belehrung über das Recht des 
Käufers zum Widerruf nach §   
126 InvG (Haustürgeschäfte) 

1. Ist der Käufer von Anteilen durch mündliche Ver-
handlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräu-
me desjenigen, der die Anteile verkauft oder den 
Verkauf vermittelt hat, dazu bestimmt worden, eine 
auf den Kauf gerichtete Willenserklärung ab-
zugeben, so ist er an diese Erklärung nur gebunden, 

wenn er sie nicht der Kapitalanlagegesellschaft ge-
genüber binnen einer Frist von zwei Wochen schrift-
lich widerruft; dies gilt auch dann, wenn derjenige, 
der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt, 
keine ständigen Geschäftsräume hat. Handelt es 
sich um ein Fernabsatzgeschäft i. S. d. § 312b des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs, so ist bei einem Erwerb 
von Finanzdienstleistungen, deren Preis auf dem Fi-
nanzmarkt Schwankungen unterliegt (§ 312d Abs. 4 
Nr. 6 BGB), ein Widerruf ausgeschlossen. 

2. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Ab-
sendung der Widerrufserklärung. Die Widerrufsfrist 
beginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift des 
Antrags auf Vertragsabschluss dem Käufer ausge-
händigt oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt 
worden ist und darin eine Belehrung über das Wi-
derrufsrecht enthalten ist, die den Anforderungen 
des § 355 Abs. 2 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs genügt. Ist streitig, ob oder zu welchem Zeit-
punkt die Durchschrift des Antrags auf Vertragsab-
schluss dem Käufer ausgehändigt oder ihm eine 
Kaufabrechnung übersandt worden ist, trifft die Be-
weislast den Verkäufer. 

3. Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der 
Verkäufer nachweist, dass 
 
 der Käufer die Anteile im Rahmen seines Gewer-
bebetriebes erworben hat oder  
 
 er den Käufer zu den Verhandlungen, die zum 
Verkauf der Anteile geführt haben, aufgrund vor-
hergehender Bestellung gemäß § 55 Abs. 1 der Ge-
werbeordnung aufgesucht hat. 

4. Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits 
Zahlungen geleistet, so ist die Kapitalanlagegesell-
schaft verpflichtet, dem Käufer, gegebenenfalls Zug 
um Zug gegen Rückübertragung der erworbenen 
Anteile, die bezahlten Kosten und einen Betrag aus-
zuzahlen, der dem Wert der bezahlten Anteile am 
Tage nach dem Eingang der Widerrufserklärung ent-
spricht. 

5. Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet 
werden.   
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6. Die Maßgaben der Absätze 1 bis 5 gelten entspre-
chend für den Verkauf der Anteile durch den Anle-
ger.  
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Allgemeine Vertragsbedingungen 

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den 
Anlegern und der  
Deka Investment GmbH,  
Frankfurt am Main, (nachstehend „Gesellschaft“ ge-
nannt) für die von der Gesellschaft aufgelegten Ge-
mischten Sondervermögen, die nur in Verbindung mit 
den für das jeweilige Sondervermögen aufgestellten 
„Besonderen Vertragsbedingungen“ gelten. 

§ 1 Grundlagen 

1. Die Gesellschaft ist eine Kapitalanlagegesellschaft 
und unterliegt den Vorschriften des Investmentge-
setzes (InvG). 

2. Die Kapitalanlagegesellschaft legt das bei ihr einge-
legte Geld im eigenen Namen für gemeinschaftliche 
Rechnung der Anleger nach dem Grundsatz der Ri-
sikomischung in den nach dem InvG zugelassenen 
Vermögensgegenständen gesondert vom eigenen 
Vermögen in Form von Sondervermögen an. Über 
die sich hieraus ergebenden Rechte der Anleger 
werden Urkunden (Anteilscheine) ausgestellt. 

3. Das Rechtsverhältnis zwischen Kapitalanlagegesell-
schaft und dem Anleger richtet sich nach diesen 
Vertragsbedingungen und dem InvG. 

§ 2 Depotbank 

1. Die Gesellschaft bestellt ein Kreditinstitut als Depot-
bank; die Depotbank handelt unabhängig von der 
Gesellschaft und ausschließlich im Interesse der An-
leger. 

2. Der Depotbank obliegen die nach dem InvG und 
diesen Vertragsbedingungen vorgeschriebenen Auf-
gaben.  

§ 3 Fondsverwaltung 

1. Die Gesellschaft erwirbt und verwaltet die Vermö-
gensgegenstände im eigenen Namen für gemein-
schaftliche Rechnung der Anleger mit der Sorgfalt 

eines ordentlichen Kaufmannes. Sie handelt bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig von der 
Depotbank und ausschließlich im Interesse der An-
leger und der Integrität des Marktes. 

2. Die Gesellschaft ist berechtigt, mit dem von den An-
legern eingelegten Geld die Vermögensgegenstände 
zu erwerben, diese wieder zu veräußern und den Er-
lös anderweitig anzulegen; sie ist ferner ermächtigt, 
alle sich aus der Verwaltung der Vermögensgegens-
tände ergebenden sonstigen Rechtshandlungen 
vorzunehmen. 

3. Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche Rech-
nung der Anleger weder Gelddarlehen gewähren 
noch Verpflichtungen aus einem Bürgschafts- oder 
einem Garantievertrag eingehen; sie darf keine 
Vermögensgegenstände nach Maßgabe der §§ 47, 
48 und 50 InvG verkaufen, die im Zeitpunkt des Ge-
schäftsabschlusses nicht zum Sondervermögen ge-
hören. § 51 InvG bleibt unberührt. 

§ 4 Anlagegrundsätze 

Die Gesellschaft soll für das Sondervermögen nur sol-
che Vermögensgegenstände erwerben, die Ertrag 
und/oder Wachstum erwarten lassen. Sie bestimmt in 
den Vertragsbestimmungen, welche Vermögensge-
genstände für das Sondervermögen erworben werden 
dürfen. 

§ 5 Wertpapiere 

Sofern die „Besonderen Vertragsbedingungen“ keine 
weiteren Einschränkungen vorsehen, darf die Gesell-
schaft vorbehaltlich des § 52 InvG Wertpapiere nur er-
werben, wenn 

a) sie an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum zum Handel zugelassen oder dort an 
einem anderen organisierten Markt zugelassen oder 
in diesen einbezogen sind,  

b) sie ausschließlich an einer Börse außerhalb der Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union oder außerhalb 

II. Vertragsbedingungen. 
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der anderen Vertragsstaaten des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel zu-
gelassen oder dort an einem anderen organisierten 
Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, 
sofern die Wahl dieser Börse oder dieses organisier-
ten Marktes von der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (Bundesanstalt) zugelassen ist1,  

c) ihre Zulassung an einer Börse in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum zum Handel oder ihre Zulassung an 
einem organisierten Markt oder ihre Einbeziehung in 
diesen in einem Mitgliedstaat der Europäischen Uni-
on oder in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
nach den Ausgabebedingungen zu beantragen ist, 
sofern  die Zulassung oder Einbeziehung dieser 
Wertpapiere innerhalb eines Jahres nach ihrer Aus-
gabe erfolgt, 

d) ihre Zulassung an einer Börse zum Handel oder ihre 
Zulassung an einem organisierten Markt oder die 
Einbeziehung in diesen außerhalb der Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union oder außerhalb der an-
deren Vertragsstaaten des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum nach den Ausga-
bebedingungen zu beantragen ist, sofern die Wahl 
dieser Börse oder dieses organisierten Marktes von 
der Bundesanstalt zugelassen ist und die Zulassung 
oder Einbeziehung dieser Wertpapiere innerhalb ei-
nes Jahres nach ihrer Ausgabe erfolgt, 

e) es Aktien sind, die dem Sondervermögen bei einer 
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln zustehen, 

f) sie in Ausübung von Bezugsrechten, die zum Son-
dervermögen gehören, erworben wurden, 

g) sie Anteile an geschlossenen Fonds sind, die die in § 
47 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 InvG genannten Kriterien erfül-
len,  

                                                           
1 Die Börsenliste wird auf der Homepage der Bundesanstalt 
veröffentlicht. www.bafin.de 

h) es Finanzinstrumente sind, die die in § 47 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 8 InvG genannten Kriterien erfüllen. 

Der Erwerb von Wertpapieren nach Satz 1 Buchstaben 
a) bis d) darf nur erfolgen, wenn zusätzlich die Vor-
aussetzungen des § 47 Abs.1 Satz 2 InvG erfüllt 
sind. 

§ 6 Geldmarktinstrumente 

1. Sofern die „Besonderen Vertragsbedingungen“ keine 
weiteren Einschränkungen vorsehen, darf die Ge-
sellschaft vorbehaltlich des § 52 InvG für Rechnung 
des Sondervermögens Instrumente, die üblicherwei-
se auf dem Geldmarkt gehandelt werden, sowie ver-
zinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Er-
werbs für das Sondervermögen eine restliche Lauf-
zeit von höchstens  397 Tagen haben, deren Ver-
zinsung nach den Ausgabebedingungen während 
ihrer gesamten Laufzeit regelmäßig, mindestens 
aber einmal in 397 Tagen, marktgerecht angepasst 
wird oder deren Risikoprofil dem Risikoprofil solcher 
Wertpapiere entspricht (Geldmarktinstrumente), er-
werben. Geldmarktinstrumente dürfen für das Son-
dervermögen nur erworben werden, wenn sie  

a) an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum zum Handel zugelassen oder dort an einem 
anderen organisierten Markt zugelassen oder in die-
sen einbezogen sind, 

b) ausschließlich an einer Börse außerhalb der Mitglied-
staaten der Europäischen Union oder außerhalb der 
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel zugelas-
sen oder dort an einem anderen organisierten Markt 
zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sofern 
die Wahl dieser Börse oder dieses organisierten 
Marktes von der Bundesanstalt zugelassen ist2, 

c) von den Europäischen Gemeinschaften, dem Bund, 
einem Sondervermögen des Bundes, einem Land, ei-

                                                           
2
 siehe Fußnote 1 
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nem anderen Mitgliedstaat oder einer anderen zent-
ralstaatlichen, regionalen oder lokalen Gebietskör-
perschaft oder der Zentralbank eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Union, der Europäischen Zentral-
bank oder der Europäischen Investitionsbank, einem 
Drittstaat oder, sofern dieser ein Bundesstaat ist, ei-
nem Gliedstaat dieses Bundesstaates oder von einer 
internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der 
mindestens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union 
angehört, begeben oder garantiert werden,  

d) von einem Unternehmen begeben werden, dessen 
Wertpapiere auf den unter den Buchstaben a) und b) 
bezeichneten Märkten gehandelt werden,  

e) von einem Kreditinstitut, das nach dem Europäischen 
Gemeinschaftsrecht festgelegten Kriterien einer Auf-
sicht unterstellt ist, oder einem Kreditinstitut, das 
Aufsichtsbestimmungen, die nach Auffassung der 
Bundesanstalt denjenigen des Europäischen Gemein-
schaftsrechts gleichwertig sind, unterliegt und diese 
einhält, begeben oder garantiert, oder 

f) von anderen Emittenten begeben werden und den 
Anforderungen des § 48 Abs.1 Satz 1 Nr.6 InvG ent-
sprechen.  

2. Geldmarktinstrumente im Sinne des Absatzes 1 dür-
fen nur erworben werden, wenn sie die jeweiligen 
Voraussetzungen des § 48 Abs. 2 und  3 InvG erfül-
len. 

§ 7 Bankguthaben 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermö-
gens Bankguthaben halten, die eine Laufzeit von 
höchstens zwölf Monaten haben. Die auf Sperrkonten 
zu führenden Guthaben können bei einem Kreditinsti-
tut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen U-
nion oder einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum unter-
halten werden; die Guthaben können auch bei einem 
Kreditinstitut mit Sitz in einem Drittstaat, dessen Auf-
sichtsbestimmungen nach Auffassung der Bundesan-
stalt denjenigen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig 
sind, gehalten werden. Sofern in den „Besonderen Ver-

tragsbedingungen“ nichts anderes bestimmt ist, kön-
nen die Bankguthaben auch auf Fremdwährung lauten. 

§ 8 Investmentanteile 

1. Sofern in den „Besonderen Vertragsbedingungen“ 
nichts Anderweitiges bestimmt ist, kann die Gesell-
schaft für Rechnung eines Sondervermögens Anteile 
an inländischen richtlinienkonformen Sondervermö-
gen und Investmentaktiengesellschaften sowie EG-
Investmentanteile im Sinne des InvG erwerben. An-
teile an anderen inländischen Sondervermögen und 
Investmentaktiengesellschaften sowie ausländische 
Investmentanteile, die keine EG-Investmentanteile 
sind, können erworben werden, sofern sie die An-
forderungen des § 50 Abs.1 Satz 2 InvG erfüllen. 

2. Anteile an inländischen Sondervermögen und In-
vestmentaktiengesellschaften, EG-Investmentanteile 
und ausländische Investmentanteile darf die Gesell-
schaft nur erwerben, wenn nach den Vertragsbedin-
gungen oder der Satzung der Kapitalanlagegesell-
schaft, der Investmentaktiengesellschaft oder der 
ausländischen Investmentgesellschaft insgesamt 
höchstens 10 Prozent des Wertes ihres Vermögens 
in Anteilen an anderen inländischen Sondervermö-
gen, Investmentaktiengesellschaften oder ausländi-
schen Investmentvermögen i.S.v. § 50 InvG angelegt 
werden dürfen. 

3. Sofern in den „Besonderen Vertragsbedingungen“ 
nichts Anderweitiges bestimmt ist, kann die Gesell-
schaft darüber hinaus Anteile an Publikums-Sonder-
vermögen nach Maßgabe der §§ 66 bis 82 InvG (Im-
mobilien-Sondervermögen), §§ 83 bis 86 InvG (Ge-
mischte Sondervermögen), §§ 90g bis 90k InvG 
(Sonstige Sondervermögen) oder Sondervermögen 
mit zusätzlichen Risiken nach Maßgabe des § 112 
InvG, sowie Anteile an vergleichbaren ausländischen 
Investmentvermögen erwerben.  

4. Sofern in den „Besonderen Vertragsbedingungen“ 
nichts Anderweitiges bestimmt ist, kann die Gesell-
schaft darüber hinaus Aktien von Investmentaktien-
gesellschaften, deren Satzung eine einem Gemisch-
ten Sondervermögen, Sonstigen Sondervermögen 
oder einem Sondervermögen mit zusätzlichen Risi-
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ken vergleichbare Anlageform vorsieht, sowie Antei-
le an vergleichbaren ausländischen Investmentver-
mögen erwerben. 

§ 9 Derivate 

1. Sofern in den „Besonderen Vertragsbedingungen“ 
nichts Anderweitiges bestimmt ist, kann die Gesell-
schaft im Rahmen der Verwaltung des Sonderver-
mögens Derivate gemäß § 51 Abs. 1 Satz 1 InvG 
und Finanzinstrumente mit derivativer Komponente 
gemäß § 51 Abs. 1 Satz 2 InvG einsetzen. Sie darf – 
der Art und dem Umfang der eingesetzten Derivate 
und Finanzinstrumente mit derivativer Komponente 
entsprechend - zur Ermittlung der Auslastung der 
nach § 51 Abs. 2 InvG festgesetzte Marktrisikogren-
ze für den Einsatz von Derivaten und Finanzinstru-
menten mit derivativer Komponente entweder den 
einfachen oder den qualifizierten Ansatz im Sinne 
der DerivateV nutzen; das Nähere regelt der Ver-
kaufsprospekt.  

2. Sofern die Gesellschaft den einfachen Ansatz nutzt, 
darf sie ausschließlich die folgenden Grundformen 
von Derivaten, Finanzinstrumenten mit derivativer 
Komponente oder Kombinationen aus diesen Deri-
vaten, Finanzinstrumenten mit derivativer Kompo-
nente oder Kombinationen aus gemäß § 51 Abs. 1 
Satz 1 InvG zulässigen Basiswerten im Sonderver-
mögen einsetzen. Hierbei darf der nach Maßgabe 
von § 16 DerivateV zu ermittelnde Anrechnungsbe-
trag des Sondervermögens für das Zins- und Akti-
enkursrisiko oder das Währungsrisiko zu keinem 
Zeitpunkt das Zweifache des Wertes des Sonderver-
mögens übersteigen. 

a) Terminkontrakte auf die Basiswerte nach § 51 Abs.1 
InvG mit der Ausnahme von Investmentanteilen nach 
§ 50 InvG; 

b) Optionen oder Optionsscheine auf die Basiswerte 
nach § 51 Abs.1 InvG mit der Ausnahme von Invest-
mentanteilen nach § 50 InvG und auf Terminkontrak-
te nach Buchstabe a), wenn sie die folgenden Eigen-
schaften aufweisen: 

aa) eine Ausübung ist entweder während der gesamten 
Laufzeit oder zum Ende der Laufzeit möglich und 

bb) der Optionswert hängt zum Ausübungszeitpunkt 
linear von der positiven oder negativen Differenz 
zwischen Basispreis und Marktpreis des Basiswerts 
ab und wird null, wenn die Differenz das andere Vor-
zeichen hat; 

c) Zinsswaps, Währungsswaps oder Zins-
Währungsswaps; 

d) Optionen auf Swaps nach Buchstabe c), sofern sie die 
in Buchstabe b) unter Buchstaben aa) und bb) be-
schriebenen Eigenschaften aufweisen (Swaptions); 

e) Credit Default Swaps sofern sie ausschließlich und 
nachvollziehbar der Absicherung des Kreditrisikos 
von genau zuordenbaren Vermögensgegenständen 
des Sondervermögens dienen. 

3. Sofern die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz 
nutzt, darf sie – vorbehaltlich eines geeigneten Risi-
komanagementsystems - in jegliche Finanzinstru-
mente mit derivativer Komponente oder Derivate in-
vestieren, die von einem gemäß § 51 Abs. 1 Satz 1 
InvG zulässigen Basiswert abgeleitet sind.  
 
Hierbei darf der dem Sondervermögen zuzuordnen-
de potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko zu 
keinem Zeitpunkt das Zweifache des potenziellen 
Risikobetrags für das Marktrisiko des zugehörigen 
Vergleichsvermögens gemäß § 9 der DerivateV ü-
bersteigen. 

4. Unter keinen Umständen darf die Gesellschaft bei 
diesen Geschäften von den in den „Allgemeinen und 
Besonderen Vertragsbedingungen“ oder in dem 
Verkaufsprospekt genannten Anlagegrundsätzen 
und -grenzen abweichen.  

5. Die Gesellschaft wird Derivate und Finanzinstrumen-
te mit derivativer Komponente zum Zwecke der Ab-
sicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und 
der Erzielung von Zusatzerträgen einsetzen, wenn 
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und soweit sie dies im Interesse der Anleger für ge-
boten hält. 

6. Bei der Ermittlung der Marktrisikogrenze für den 
Einsatz von Derivaten und Finanzinstrumenten mit 
derivativer Komponente darf die Gesellschaft jeder-
zeit vom einfachen zum qualifizierten Ansatz ge-
mäß § 7 der DerivateV wechseln. Der Wechsel zum 
qualifizierten Ansatz bedarf nicht der Genehmigung 
durch die Bundesanstalt, die Gesellschaft hat den 
Wechsel jedoch unverzüglich der Bundesanstalt an-
zuzeigen und im nächstfolgenden Halbjahres- oder 
Jahresbericht bekannt zu machen. 

7. Beim Einsatz von Derivaten und Finanzinstrumenten 
mit derivativer Komponente wird die Gesellschaft 
die gemäß § 51 Abs. 3 InvG erlassene Rechtsver-
ordnung über Risikomanagement und Risikomes-
sung in Sondervermögen (DerivateV) beachten. 

§ 10 Sonstige Anlageinstrumente 

Sofern in den „Besonderen Vertragsbedingungen“ 
nichts Anderweitiges bestimmt ist, kann die Gesell-
schaft für Rechnung eines Sondervermögens bis zu 
10 Prozent des Wertes des Sondervermögens Sonstige 
Anlageinstrumente gemäß § 52 InvG erwerben. 

§ 11 Ausstellergrenzen und Anlagegrenzen  

1. Bei der Verwaltung hat die Gesellschaft die im InvG, 
der DerivateV und die in den Vertragsbedingungen 
festgelegten Grenzen und Beschränkungen zu be-
achten. 

2. Im Einzelfall dürfen Wertpapiere und Geldmarktin-
strumente einschließlich der in Pension genomme-
nen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dessel-
ben Ausstellers (Schuldners) über den Wertanteil 
von 5 Prozent hinaus bis zu 10 Prozent des Sonder-
vermögens erworben werden; dabei darf der Ge-
samtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumen-
te dieser Aussteller (Schuldner) 40 Prozent des Son-
dervermögens nicht übersteigen. 

3. Die Gesellschaft darf in solche Schuldverschreibun-
gen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstru-

mente, die vom Bund, einem Land, den Europäi-
schen Gemeinschaften, einem Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder seinen Gebietskörperschaf-
ten, einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum, einem 
Drittstaat oder von einer internationalen Organisati-
on, der mindestens ein Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union angehört, ausgegeben oder garantiert 
worden sind, jeweils bis zu 35 Prozent des Wertes 
des Sondervermögens anlegen. In Pfandbriefen und 
Kommunalschuldverschreibungen sowie Schuldver-
schreibungen, die von Kreditinstituten mit Sitz in ei-
nem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum ausgegeben 
worden sind, darf die Gesellschaft jeweils bis zu 25 
Prozent des Wertes des Sondervermögens anlegen, 
wenn die Kreditinstitute aufgrund gesetzlicher Vor-
schriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuldver-
schreibungen einer besonderen öffentlichen Auf-
sicht unterliegen und die mit der Ausgabe der 
Schuldverschreibungen aufgenommenen Mittel nach 
den gesetzlichen Vorschriften in Vermögenswerten 
angelegt werden, die während der gesamten Lauf-
zeit der Schuldverschreibungen die sich aus ihnen 
ergebenden Verbindlichkeiten ausreichend decken 
und die bei einem Ausfall des Ausstellers vorrangig 
für die fällig werdenden Rückzahlungen und die 
Zahlung der Zinsen bestimmt sind. Legt die Gesell-
schaft mehr als 5 Prozent des Wertes des Sonder-
vermögens in Schuldverschreibungen desselben 
Ausstellers nach Satz 2 an, so darf der Gesamtwert 
dieser Schuldverschreibungen 80 Prozent des Wer-
tes des Sondervermögens nicht übersteigen. 

4. Die Grenze in Absatz 3 Satz 1 darf für Wertpapiere 
und Geldmarktinstrumente  desselben Ausstellers 
nach Maßgabe von § 60 Absatz 2 Satz 1 InvG über-
schritten werden, sofern die „Besonderen Vertrags-
bedingungen“ dies unter Angabe der Aussteller vor-
sehen. In diesen Fällen müssen die für Rechnung 
des Sondervermögens gehaltenen Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente aus mindestens sechs ver-
schiedenen Emissionen stammen, wobei nicht mehr 
als 30 Prozent des Sondervermögens in einer Emis-
sion gehalten werden dürfen. 
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5. Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 Prozent des Wer-
tes des Sondervermögens in Bankguthaben im Sinne 
des § 49 InvG bei je einem Kreditinstitut anlegen. 

6. Die Gesellschaft hat sicherzustellen, dass eine Kom-
bination aus: 

a. von ein und derselben Einrichtung begebenen Wert-
papieren oder Geldmarktinstrumenten, 

b. Einlagen bei dieser Einrichtung, 

c. Anrechnungsbeträgen für das Kontrahentenrisiko 
der mit dieser Einrichtung eingegangenen Geschäfte 
in Derivaten, die nicht zum Handel an einer Börse 
zugelassen oder in einen anderen organisierten 
Markt einbezogen sind,  

 20 Prozent des Wertes des jeweiligen Sondervermö-
gens nicht übersteigt. Satz 1 gilt für die in Absatz 3 
genannten Emittenten und Garantiegeber mit der 
Maßgabe, dass die Gesellschaft sicherzustellen hat, 
dass eine Kombination der in Satz 1 genannten Ver-
mögensgegenstände und Anrechnungsbeträge 35 
Prozent des Wertes des jeweiligen Sondervermögens 
nicht übersteigt. Die jeweiligen Einzelobergrenzen 
bleiben in beiden Fällen unberührt. 

7. Die in Absatz 3 genannten Schuldverschreibungen, 
Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente 
werden bei der Anwendung der in Absatz 2 genann-
ten Grenzen von 40 Prozent nicht berücksichtigt. 
Die in den Absätzen 2 und 3 und Absätzen 5 bis 6 
genannten Grenzen dürfen abweichend von der Re-
gelung in Absatz 6 nicht kumuliert werden. 

8. Die Gesellschaft darf in Anteilen an einem einzigen 
Investmentvermögen nach Maßgabe des § 8 Abs. 1 
nur bis zu 20 Prozent des Wertes des Sondervermö-
gens anlegen. In Anteilen an Investmentvermögen 
nach Maßgabe des § 8 Absatz 1 Satz 2 darf die Ge-
sellschaft insgesamt nur bis zu 30 Prozent des Wer-
tes des Sondervermögens anlegen. Die Gesellschaft 
darf für Rechnung des Sondervermögens nicht mehr 
als 25 Prozent der ausgegebenen Anteile eines an-
deren inländischen oder ausländischen Investment-
vermögens erwerben. 

9. Anteile an Publikums-Sondervermögen nach Maß-
gabe der  §§ 66 bis 82 (Immobilien-
Sondervermögen) oder der §§ 83 bis 86 (Gemischte 
Sondervermögen) sowie Anteile an vergleichbaren 
ausländischen Investmentvermögen und Aktien von 
Investmentaktiengesellschaften, deren Satzung eine 
den §§ 83 bis 86 vergleichbare Anlageform vorsieht 
sowie Anteile an vergleichbaren ausländischen In-
vestmentvermögen  dürfen nur erworben werden, 
soweit das Publikums-Sondervermögen oder die In-
vestmentaktiengesellschaft seine Mittel nach den 
Vertragsbedingungen oder der Satzung insgesamt 
zu höchstens 10 Prozent des Wertes des Sonder-
vermögens in Anteile an anderen Investmentvermö-
gen anlegen darf. Die Gesellschaft darf darüber hin-
aus  

a) Anteile an Publikums-Sondervermögen nach Maßga-
be der §§ 90g bis 90k InvG (Sonstige Sondervermö-
gen) sowie Anteile an vergleichbaren ausländischen 
Investmentvermögen,  

b) Anteile an Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken 
nach Maßgabe des § 112 InvG sowie Anteile an ver-
gleichbaren ausländischen Investmentvermögen,  

c) Aktien von Investmentaktiengesellschaften, deren 
Satzung eine den §§ 90g bis 90k InvG (Sonstigen 
Sondervermögen) vergleichbare Anlageform vorsieht, 
sowie Anteile an vergleichbaren ausländischen In-
vestmentvermögen sowie  

d) Aktien von Investmentaktiengesellschaften, deren 
Satzung eine dem § 112 InvG (Sondervermögen mit 
zusätzlichen Risiken) vergleichbare Anlageform vor-
sieht sowie Anteile an vergleichbaren ausländischen 
Investmentvermögen 

 nur erwerben, soweit diese Investmentvermögen ihre 
Mittel nach den Vertragsbedingungen oder der Sat-
zung nicht in Anteile an anderen Investmentvermö-
gen anlegen dürfen. Die Anlagegrenzen in den Sät-
zen 1 und 2 gelten nicht für Anteile an anderen in-
ländischen oder ausländischen Investmentvermögen 
im Sinne des § 80 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Halbsatz 1 
InvG.  
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10. Die Gesellschaft darf in Anteilen nach Absatz 9 
Buchstabe a) und b) sowie in Aktien nach Absatz 9 
Buchstabe c) und d) insgesamt nur bis zu 10 Pro-
zent des Wertes des Sondervermögens anlegen. 

§ 12 Übertragung aller Vermögensgegenstände des 
Sondervermögens in ein anderes Sondervermögen 

1. Die Gesellschaft darf alle Vermögensgegenstände 
dieses Sondervermögens in ein anderes Sonderver-
mögen übertragen oder alle Vermögensgegenstän-
de eines anderen Sondervermögens in dieses Son-
dervermögen übernehmen, wenn 

a) beide Sondervermögen von der Gesellschaft verwal-
tet werden, 

b) die Anlagegrundsätze und –grenzen nach den Ver-
tragsbedingungen für diese Sondervermögen nicht 
wesentlich voneinander abweichen, 

c) die an die Gesellschaft und die Depotbank zu zah-
lenden Vergütungen sowie die Ausgabeaufschläge 
und Rücknahmeabschläge nicht wesentlich vonein-
ander abweichen, 

d) die Übertragung aller Vermögensgegenstände des 
Sondervermögens zum Geschäftsjahresende des ü-
bertragenden Sondervermögens (Übertragungs-
stichtag) erfolgt, am Übertragungsstichtag die Werte 
des übernehmenden und des übertragenden Son-
dervermögens berechnet werden, das Umtauschver-
hältnis festgelegt wird, die Vermögensgegenstände 
und Verbindlichkeiten übernommen werden und der 
gesamte Übernahmevorgang vom Abschlussprüfer 
geprüft wird und die Bundesanstalt die Übertragung 
der Vermögensgegenstände, bei der die Interessen 
der Anleger ausreichend gewahrt sein müssen, ge-
nehmigt hat. Mit Zustimmung der Bundesanstalt 
kann ein anderer Übertragungsstichtag bestimmt 
werden; § 44 Abs. 3 und 6 InvG ist entsprechend 
anzuwenden. 

2. Das Umtauschverhältnis ermittelt sich nach dem 
Verhältnis der Nettoinventarwerte des übernomme-
nen und des aufnehmenden Sondervermögens zum 

Zeitpunkt der Übernahme. Der Beschluss der Gesell-
schaft zur Übertragung aller Vermögensgegenstän-
de eines Sondervermögens in ein anderes Sonder-
vermögen ist bekannt zu machen; § 43 Abs. 5 Satz 
1 InvG ist entsprechend anzuwenden. Die Übertra-
gung darf nicht vor Ablauf von drei Monaten nach 
Bekanntmachung erfolgen, falls nicht mit der Zu-
stimmung der Bundesanstalt ein früherer Zeitpunkt 
bestimmt wird. Die neuen Anteile des übernehmen-
den Sondervermögens gelten bei den Anlegern des 
übertragenden Sondervermögens mit Beginn des 
dem Übertragungsstichtag folgenden Tages als 
ausgegeben. 

3. Absatz 1 Buchstabe c gilt nicht für die Zusammen-
legung einzelner Sondervermögen zu einem einzi-
gen Sondervermögen mit unterschiedlichen Anteil-
klassen. In diesem Fall ist statt des Umtauschver-
hältnisses nach Absatz 2 Satz 1, der Anteil der An-
teilklasse an dem Sondervermögen zu ermitteln. Die 
Ausgabe der neuen Anteile an die Anleger des über-
tragenden Sondervermögens gilt nicht als Tausch. 
Die ausgegebenen Anteile treten an die Stelle der 
Anteile an dem übertragenden Sondervermögen. 

§ 13 Darlehen 

1. Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sonderver-
mögens einem Wertpapier-Darlehensnehmer gegen 
ein marktgerechtes Entgelt nach Übertragung aus-
reichender Sicherheiten ein Wertpapier-Darlehen auf 
unbestimmte oder bestimmte Zeit insoweit gewäh-
ren, als der Kurswert der zu übertragenden Wertpa-
piere zusammen mit dem Kurswert der für Rech-
nung des Sondervermögens demselben Wertpapier-
Darlehensnehmer bereits als Wertpapier-Darlehen 
übertragene Wertpapiere 10 Prozent des Wertes des 
Sondervermögens nicht übersteigt. Der Kurswert 
der für eine bestimmte Zeit zu übertragenden Wert-
papiere darf zusammen mit dem Kurswert der für 
Rechnung des Sondervermögens bereits als Wertpa-
pier-Darlehen für eine bestimmte Zeit übertragenen 
Wertpapiere 15 Prozent des Wertes des Sonderver-
mögens nicht übersteigen. 

2. Wird die Sicherheit für die übertragenen Wertpapiere 
vom Wertpapier-Darlehensnehmer in Guthaben er-
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bracht, darf die Gesellschaft von der Möglichkeit 
Gebrauch machen, diese Guthaben in Geldmarktin-
strumente im Sinne des § 48 InvG in der Währung 
des Guthabens anzulegen. Die Erträge aus Sicher-
heiten stehen dem Sondervermögen zu. 

3. Die Gesellschaft kann sich auch eines von einer 
Wertpapiersammelbank oder von einem anderen in 
den „Besonderen Vertragsbedingungen“ genannten 
Unternehmen, dessen Unternehmensgegenstand die 
Abwicklung von grenzüberschreitenden Effektenge-
schäften für andere ist, organisierten Systems zur 
Vermittlung und Abwicklung der Wertpapier-
Darlehen bedienen, welches von den Anforderungen 
der §§ 54 und 55 InvG abweicht, wenn durch die 
Bedingungen dieses Systems die Wahrung der Inte-
ressen der Anleger gewährleistet ist. 

4. Sofern in den „Besonderen Vertragsbedingungen“ 
nichts Anderweitiges bestimmt ist, darf die Gesell-
schaft Wertpapier-Darlehen auch in Bezug auf 
Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Invest-
mentanteile gewähren sofern diese Vermögensge-
genstände für das Sondervermögen erwerbbar sind. 
Die Regelungen des § 13 gelten hierfür sinngemäß. 

§ 14 Pensionsgeschäfte 

1. Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sonderver-
mögens Wertpapier-Pensionsgeschäfte im Sinne von 
§ 340b Abs. 2 Handelsgesetzbuch gegen Entgelt 
mit Kreditinstituten oder Finanzdienstleistungsinsti-
tuten abschließen. 

2. Die Pensionsgeschäfte müssen Wertpapiere zum 
Gegenstand haben, die nach den Vertragsbedin-
gungen für das Sondervermögen erworben werden 
dürfen. 

3. Die Pensionsgeschäfte dürfen höchstens eine Lauf-
zeit von 12 Monaten haben. 

4. Sofern in den „Besonderen Vertragsbedingungen“ 
nichts Anderweitiges bestimmt ist, darf die Gesell-
schaft Pensionsgeschäfte auch in Bezug auf Geld-
marktinstrumente, Bankguthaben und Investment-
anteile gewähren, sofern diese Vermögensgegens-

tände für das Sondervermögen erwerbbar sind. Die 
Regelungen des § 14 gelten hierfür sinngemäß. 

§ 15 Kreditaufnahme 

Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche Rechnung 
der Anleger kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 
10 Prozent des Sondervermögens aufnehmen, wenn 
die Bedingungen der Kreditaufnahme marktüblich sind 
und die Depotbank der Kreditaufnahme zustimmt. 
Hierbei sind Beträge, die die Gesellschaft als Pensions-
geber im Rahmen eines Pensionsgeschäftes erhalten 
hat, anzurechnen. 

§ 16 Anteilscheine 

1. Die Anteilscheine lauten auf den Inhaber und sind 
über einen Anteil oder eine Mehrzahl von Anteilen 
ausgestellt. 

2. Die Anteile können verschiedene Rechte, insbeson-
dere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Aus-
gabeaufschlages, des Rücknahmeabschlages, der 
Währung des Anteilwertes, der Verwaltungsvergü-
tung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombi-
nation dieser Merkmale (Anteilklassen) haben. Die 
Einzelheiten sind in den „Besonderen Vertragsbe-
dingungen“ festgelegt.  

3. Die Anteilscheine tragen mindestens die hand-
schriftlichen oder vervielfältigten Unterschriften der 
Gesellschaft und der Depotbank. Darüber hinaus 
weisen sie die eigenhändige Unterschrift einer Kon-
trollperson der Depotbank auf. 

4. Die Anteile sind übertragbar. Mit der Übertragung 
eines Anteilscheines gehen die in ihm verbrieften 
Rechte über. Der Gesellschaft gegenüber gilt in je-
dem Falle der Inhaber des Anteilscheines als der Be-
rechtigte. 

5. Sofern die Rechte der Anleger bei der Errichtung des 
Sondervermögens oder die Rechte der Anleger einer 
Anteilklasse bei Einführung der Anteilklasse nicht in 
einer Globalurkunde, sondern in einzelnen Anteil-
scheinen oder in Mehrfachurkunden verbrieft wer-
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den sollen, erfolgt die Festlegung in den „Besonde-
ren Vertragsbedingungen“. 

§ 17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen, 
Rücknahmeaussetzung 

1. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile und entspre-
chenden Anteilscheine ist grundsätzlich nicht be-
schränkt. Die Gesellschaft behält sich vor, die Aus-
gabe von Anteilen vorübergehend oder vollständig 
einzustellen. 

2. Die Anteile können bei der Gesellschaft, der Depot-
bank oder durch Vermittlung Dritter erworben wer-
den. 

3. Die Anleger können von der Gesellschaft die Rück-
nahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft ist 
verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden 
Rücknahmepreis für Rechnung des Sondervermö-
gens zurückzunehmen. Rücknahmestelle ist die De-
potbank. 

4. Der Gesellschaft bleibt jedoch vorbehalten, die 
Rücknahme der Anteile gem. § 37 InvG auszuset-
zen, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, 
die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der In-
teressen der Anleger erforderlich erscheinen lassen. 

§ 18 Ausgabe- und Rücknahmepreise 

1. Zur Errechnung des Ausgabe- und Rücknahmeprei-
ses der Anteile wird der Wert der zu dem Sonder-
vermögen gehörenden Vermögensgegenstände (In-
ventarwert) zu den in Absatz 4 genannten Zeitpunk-
ten ermittelt und durch die Zahl der umlaufenden 
Anteile geteilt (Anteilwert). Werden gemäß § 16 Ab-
satz 2 unterschiedliche Anteilklassen für das Son-
dervermögen eingeführt, ist der Anteilwert sowie 
der Ausgabe- und Rücknahmepreis für jede Anteil-
klasse gesondert zu ermitteln.  
 
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt 
gemäß § 36 InvG bzw. nach einer gem. § 36 InvG 
erlassenen Rechtsverordnung. 

2. Der Ausgabepreis entspricht dem Anteilwert zuzüg-
lich eines in den „Besonderen Vertragsbedingungen“ 
gegebenenfalls festgesetzten Ausgabeaufschlags. 
Der Rücknahmepreis entspricht dem Anteilwert ab-
züglich eines gegebenenfalls in den „Besonderen 
Vertragsbedingungen“ festgesetzten Rücknahmeab-
schlags. Sofern vom Anleger außer dem Ausgabe-
aufschlag oder Rücknahmeabschlag sonstige Kosten 
zu entrichten sind, sind deren Höhe und Berech-
nung in den  „Besonderen Vertragsbedingungen“ 
anzugeben. 

3. Der Abrechnungsstichtag für Anteilabrufe und 
Rücknahmeaufträge ist spätestens der auf den Ein-
gang des Anteilsabrufs- bzw. Rücknahmeauftrags 
folgende Wertermittlungstag, soweit in den „Beson-
deren Vertragsbedingungen“ nichts anderes be-
stimmt ist. 

4. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsen-
täglich ermittelt. An gesetzlichen Feiertagen, die 
Börsentage sind, sowie am 24. und 31. Dezember 
jeden Jahres können die Gesellschaft und die De-
potbank von einer Ermittlung des Wertes absehen; 
das Nähere regelt der Verkaufsprospekt. 

§ 19 Kosten 

In den „Besonderen Vertragsbedingungen“ werden die 
Aufwendungen und die der Gesellschaft, der De-
potbank und Dritten zustehenden Vergütungen, die 
dem Sondervermögen belastet werden können, ge-
nannt. Für Vergütungen im Sinne von Satz 1 ist in den 
„Besonderen Vertragsbedingungen“ darüber hinaus an-
zugeben, nach welcher Methode, in welcher Höhe und 
aufgrund welcher Berechnung sie zu leisten sind.  

§ 20 Rechnungslegung 

1. Spätestens vier Monate nach Ablauf des Geschäfts-
jahres des Sondervermögens (bei Ablauf vor dem 
1.1.2009: Spätestens drei Monate) macht die Gesell-
schaft einen Jahresbericht einschließlich Ertrags- und 
Aufwandsrechnung gemäß § 44 Abs. 1 InvG be-
kannt. 
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2. Spätestens zwei Monate nach der Mitte des Ge-
schäftsjahres macht die Gesellschaft einen Halbjah-
resbericht gemäß § 44 Abs. 2 InvG bekannt. 

3. Wird das Recht zur Verwaltung des Sondervermö-
gens während des Geschäftsjahres auf eine andere 
Kapitalanlagegesellschaft übertragen, so hat die Ge-
sellschaft auf den Übertragungsstichtag einen Zwi-
schenbericht zu erstellen, der den Anforderungen 
an einen Jahresbericht gemäß § 44 Abs. 1 InvG ent-
spricht. 

4. Die Berichte sind bei der Gesellschaft und der De-
potbank und weiteren Stellen, die im Verkaufspros-
pekt anzugeben sind, erhältlich; sie werden ferner 
im elektronischen Bundesanzeiger bekannt ge-
macht. Berichte, die sich auf ein Geschäftsjahr be-
ziehen, das vor dem 1.1.2009 endet, werden dar-
über hinaus in einer hinreichend verbreiteten Wirt-
schafts- oder Tageszeitung oder in den in dem Ver-
kaufsprospekt bezeichneten elektronischen Infor-
mationsmedien bekannt gemacht. 

§ 21 Kündigung und Abwicklung des Sonderver-
mögens 

1. Die Gesellschaft kann die Verwaltung des Sonder-
vermögens mit einer Frist von mindestens 
sechs Monaten durch Bekanntmachung im elektro-
nischen Bundesanzeiger und darüber hinaus im Jah-
resbericht oder Halbjahresbericht kündigen.  

2. Mit dem Wirksamwerden der Kündigung erlischt das 
Recht der Gesellschaft, das Sondervermögen zu 
verwalten. In diesem Falle geht das Sondervermögen 
bzw. das Verfügungsrecht über das Sondervermö-
gen auf die Depotbank über, die es abzuwickeln 
und an die Anleger zu verteilen hat. Für die Zeit der 
Abwicklung kann die Depotbank die der Gesell-
schaft zustehende Vergütung beanspruchen. Mit 
Genehmigung der Bundesanstalt kann die Depot-
bank von der Abwicklung und Verteilung absehen 
und einer anderen Kapitalanlagegesellschaft die 
Verwaltung des Sondervermögens nach Maßgabe 
der bisherigen Vertragsbedingungen übertragen.  

3. Die Gesellschaft hat auf den Tag, an dem ihr Verwal-
tungsrecht nach Maßgabe des § 38 InvG erlischt, ei-

nen Auflösungsbericht zu erstellen, der den Anfor-
derungen an einen Jahresbericht nach § 44 Abs. 1 
InvG entspricht. 
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§ 22 Änderungen der Vertragsbedingungen 

1. Die Gesellschaft kann die Vertragsbedingungen än-
dern. 

2. Änderungen der Vertragsbedingungen, mit Aus-
nahme der Regelungen zu den Aufwendungen und 
den der Gesellschaft, der Depotbank und Dritten 
zustehenden Vergütungen, die zulasten des Son-
dervermögens gehen (§ 41 Abs. 1 Satz 1 InvG), be-
dürfen der vorherigen Genehmigung durch die Bun-
desanstalt. Soweit die Änderungen nach Satz 1 An-
lagegrundsätze des Sondervermögens betreffen, 
bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Auf-
sichtsrates der Gesellschaft. 

3. Sämtliche vorgesehenen Änderungen werden im 
elektronischen Bundesanzeiger und darüber hinaus 
in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder 
Tageszeitung oder in den im Verkaufsprospekt be-
zeichneten elektronischen Informationsmedien be-
kannt gemacht und treten - mit Ausnahme der Än-
derungen nach Absätzen 4 und 5 - frühestens am 
Tag nach ihrer Bekanntmachung im elektronischen 
Bundesanzeiger in Kraft. In einer Veröffentlichung 
nach Satz 1 ist auf die vorgesehenen Änderungen 
und ihr Inkrafttreten hinzuweisen. 

4. Änderungen von Regelungen zu den Aufwendungen 
und den der Gesellschaft, der Depotbank und Drit-
ten zustehenden Vergütungen (§ 41 Abs. 1 Satz 1 
InvG) treten 6 Monate nach Bekanntmachung in 
Kraft, falls nicht mit Zustimmung der Bundesanstalt 
ein früherer Termin bestimmt wird. Die Veröffentli-
chung erfolgt gemäß Absatz 3 Satz 2. 

5. Änderungen der bisherigen Anlagegrundsätze des 
Sondervermögens treten 6 Monate nach Bekannt-
machung in Kraft. Die Veröffentlichung erfolgt ge-
mäß Absatz 3 Satz 2. Zusätzlich hat die Gesellschaft 
den Anlegern ein Angebot zu unterbreiten, die An-
teile in Anteile an Sondervermögen mit vergleichba-
ren Anlagegrundsätzen kostenlos umzutauschen.  

§ 23 Erfüllungsort, Gerichtsstand 

1. Erfüllungsort ist der Sitz der Gesellschaft. 

2. Hat der Anleger im Inland keinen allgemeinen Ge-
richtsstand, so ist der Sitz der Gesellschaft Gerichts-
stand. 

 

 

 



 

45 
 

 
Die folgenden „Besonderen Vertragsbedingungen“ 

für die Sondervermögen dieses Verkaufsprospektes 

sind weitgehend wortgleich und werden daher in ei-

ner gemeinsamen Fassung abgeduckt, Die Bedin-

gungen unterscheiden sich sich bezüglich der Anla-

gegrenzen, die in § 2genannt sind. Die voneinander 

abweichenden Bestimmungen sind durch Voranstel-

len der Bezeichnung des jeweiligen Sondervermögen 

gekennzeichnet und durch Kursivschrift hervorgeho-

ben. 

Besondere Vertragsbedingungen. 

Besondere Vertragsbedingungen. zur Regelung des 
Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und der 
Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, (nachste-
hend „Gesellschaft“ genannt) für das von der Gesell-
schaft aufgelegte Gemischte Sondervermögen BW Port-
folio 20 BW Portfolio 40 BW Portfolio 75 die nur in Ver-
bindung mit den für Gemischte Sondervermögen von 
der Gesellschaft aufgestellten „Allgemeinen Vertrags-
bedingungen“ gelten.  

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZEN 

§ 1 Vermögensgegenstände 

1. Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen fol-
gende Vermögensgegenstände erwerben: 

 1. Geldmarktinstrumente gemäß § 48 InvG, 

 2. Bankguthaben gemäß § 49 InvG,  

 3. Investmentanteile gemäß § 50 InvG  

 4. Anteile an  

 a) Immobilien-Sondervermögen nach Maßgabe der 
§§ 66 bis 82 InvG, Gemischten Sondervermögen 
gemäß §§ 83 bis 86 InvG sowie Anteile an vergleich-
baren ausländischen Investmentvermögen, 

 b) Sonstigen Sondervermögen gemäß §§ 90g bis 90k 
InvG sowie Anteile an vergleichbaren ausländischen 
Investmentvermögen; 

 5. Aktien von Investmentaktiengesellschaften, deren 
Satzung eine 

 a) den §§ 83 bis 86 InvG vergleichbare Anlageform 
vorsieht, sowie Anteile an vergleichbaren ausländi-
schen Investmentvermögen, 

 b) den §§ 90g bis 90k InvG vergleichbare Anlage-
form vorsieht, sowie Anteile an vergleichba-ren aus-
ländischen Investmentvermögen, 

 6. Derivate gemäß § 51 InvG, 

2. Wertpapiere gemäß 47 InvG, sonstige Anlagein-
strumente gemäß § 52 InvG und Anteile an Sonder-
vermögen mit zusätzlichen Risiken gemäß § 112 
InvG dürfen nicht erworben werden. 

3. Bei der Auswahl der für das Sondervermögen zu er-
werbenden Vermögensgegenstände gemäß Absatz 
1 Ziffer 4b und 5b steht im Vordergrund, dass die 
Zielfonds - nach dem Ausweis des jeweils aktuellen 
Verkaufsprospekts bzw. des letzten Jahres- 
und/oder Halbjahresberichts – Ertrag und/oder 
Wachstum erwarten lassen. 

§ 2 Anlagegrenzen 

1. BW Portfolio 20 
Der Anteil der Investmentanteile an Sondervermö-
gen, die nach den Vertragsbedingungen oder dem 
letzten Jahres- oder Halbjahresbericht überwiegend 
in Aktien anlegen (Aktienfonds), darf 10% des Son-
dervermögens nicht unterschreiten und 30% des 
Sondervermögens nicht übersteigen. 

1. BW Portfolio 40 
Der Anteil der Investmentanteile an Sondervermö-
gen, die nach den Vertragsbedingungen oder dem 
letzten Jahres- oder Halbjahresbericht überwiegend 
in Aktien anlegen (Aktienfonds), darf 30% des Son-
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dervermögens nicht unterschreiten und 50% des 
Sondervermögens nicht übersteigen. 

1. BW Portfolio 75 
Das Sondervermögen muss zu mindestens 50% aus 
Investmentanteilen von Sondervermögen bestehen, 
die nach den Vertragsbedingungen oder dem letzten 
Jahres- oder Halbjahresbericht überwiegend in Akti-
en anlegen (Aktienfonds).  

2. In Vermögensgegenstände gemäß § 1 Absatz 1 Zif-
fer 4 b) bzw. Ziffer 5 b) darf insgesamt bis zu 10% 
des Wertes des Sondervermögens angelegt werden.  
 
Sonstige Sondervermögen im Sinne des InvG kön-
nen nach deren Vertragsbedingungen folgende In-
vestitionen vorsehen: 

 Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, 
Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 52 InvG, An-
teile an Investmentvermögen im Sinne des § 80 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 3 Halbsatz 1 InvG, Beteiligungen an Un-
ternehmen gemäß § 90h Absatz 1 Nr. 3 InvG, Edel-
metalle und unverbriefte Darlehensforderungen, 

 Derivate, die nicht der Beschränkung aus § 51 Ab-
satz 1 InvG unterworfen sind,  

 Aufnahme kurzfristiger Kredite bis zur Höhe von 20 
% des Wertes des Sondervermögens. 

 
3. Das Sondervermögen darf vollständig in Anteilen an 

Gemischten Sondervermögen gemäß § 83 bis 86 
InvG einschließlich Anteilen gemäß § 1 Absatz 5 
Buchstabe a) angelegt werden. 
 
Gemischte Sondervermögen im Sinne des InvG kön-
nen nach deren Vertragsbedingungen fol-gende In-
vestitionen vorsehen: 

 - Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, 
Investmentanteile nach § 50 InvG, Derivate, Sonstige 
Anlageinstrumente gemäß § 52 InvG, Anteile an 
Sondervermögen ge-mäß § 84 Abs. 1 Nr. 2 InvG, Ak-
tien an Investmentaktiengesellschaften gemäß § 84 
Abs. 1 Nr. 3 InvG. 

 

4. Bis zu 30% des Wertes des Sondervermögens dürfen 
Anteile Immobilien-Sondervermögen erworben wer-
den, nach deren Vertragsbedingungen folgende 
Immobilien-Investitionen vorgesehen sein können: 

  Mietwohngrundstücke, Geschäftsgrundstücke, ge-
mischt genutzte Grundstücke, Grundstücke im Zu-
stand der Bebauung, unbebaute Grundstücke, Erb-
baurechte, Beteiligungen an Immobilien-
Gesellschaften, Rechte in der Form des Wohnungs-
eigentums, Teileigentums, Wohnungserbbaurechts 
und Teilerbbaurechts 
 
Bis zu 20% des Wertes des Sondervermögens darf in 
Anteilen an einem einzigen Immobilien-
Sondervermögen angelegt werden. 

 
5. Die in Pension genommenen Investmentanteile sind 

auf die Anlagegrenzen des §§ 61 und 64 Abs. 3 
InvG anzurechnen. 

6. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens dürfen 
in Geldmarktinstrumenten gemäß § 1 Absatz 1 Nr. 
1 angelegt werden. Die in Pension genommenen 
Geldmarktinstrumente sind auf die Anlagegrenzen 
des § 60 Abs. 1 und 2 InvG anzurechnen. 

7. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens dürfen 
in Bankguthaben nach Maßgabe des § 1 Absatz 1 
Nr. 2 angelegt werden. Hierbei sind Beträge, die die 
Gesellschaft als Pensionsnehmer gezahlt hat, anzu-
rechnen. 

8. Abweichend von § 9 der „Allgemeinen Vertragsbe-
dingungen“ ist die Investition in Derivate, die von 
Wertpapieren gem. § 47 InvG abgeleitet sind, nicht 
zulässig. 

ANTEILKLASSEN 

§ 3 Anteilklassen 

1. Für das Sondervermögen können Anteilklassen im 
Sinne von § 16 Absatz 2 der „Allgemeinen Vertrags-
bedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich 
der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der 
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Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsat-
zes von Währungskurs-Sicherungsgeschäften, der 
Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme 
oder einer Kombination dieser Merkmale unter-
scheiden. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zuläs-
sig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist 
nicht notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im 
Umlauf sind. 

2. Der Abschluss von Währungskurs-
Sicherungsgeschäften ausschließlich zugunsten ei-
ner einzigen Währungsanteilklasse ist zulässig. Für 
Währungsanteilklassen mit einer Währungsabsiche-
rung zugunsten der Währung dieser Anteilklasse 
(Referenzwährung) darf die Gesellschaft auch unab-
hängig von § 9 der „Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen“ Derivate im Sinne des § 51 Abs. 1 InvG auf 
Wechselkurse oder Währungen mit dem Ziel einset-
zen, Anteilwertverluste durch Wechselkursverluste 
von nicht auf die Referenzwährung der Anteilklasse 
lautenden Vermögensgegenständen des Sonder-
vermögens zu vermeiden. 

3. Der Anteilwert wird für jede Anteilklasse gesondert 
errechnet, indem die Kosten der Auflegung neuer 
Anteilklassen, die Ausschüttungen (einschließlich 
der aus dem Fondsvermögen ggf. abzuführenden 
Steuern), die Verwaltungsvergütung und die Ergeb-
nisse aus Währungskurs-Sicherungsgeschäften, die 
auf eine bestimmte Anteilklasse entfallen, ein-
schließlich Ertragsaus-gleich, ausschließlich dieser 
Anteilklasse zugeordnet werden.  

4. Die bestehenden Anteilklassen werden sowohl im 
ausführlichen Verkaufsprospekt als auch im Jahres- 
und Halbjahresbericht einzeln aufgezählt. Die An-
teilklassen kennzeichnenden Ausgestaltungsmerk-
male (Ertragsverwendung, Ausgabeaufschlag, Wäh-
rung des Anteilwertes Verwaltungsvergütung, Min-
destanlagesumme oder einer Kombination dieser 
Merkmale) werden im ausführlichen Verkaufspros-
pekt und im Jahres- und Halbjahresbericht im Ein-
zelnen beschrieben. Ein separater vereinfachter Ver-
kaufsprospekt kann für eine einzelne Anteilklasse 
erstellt werden, wenn dieser Verkaufsprospekt einen 

entsprechenden Hinweis auf die anderen Anteilklas-
sen des Sondervermögens enthält. 

AUSGABEPREIS, RÜCKNAHMEPREIS, RÜCKNAHME 
VON ANTEILEN UND KOSTEN 

§ 4 Anteilscheine 

Die Anleger sind an den jeweiligen Vermögensgegens-
tänden des Sondervermögens in Höhe ihrer Anteile als 
Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. 

§ 5 Ausgabe- und Rücknahmepreis 

1. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00% des Anteilwer-
tes. Es steht der Gesellschaft frei, einen niedrigeren 
Ausgabeaufschlag zu berechnen.  

2. Abweichend von § 18 Absatz 3 der „Allgemeinen 
Vertragsbedingungen“ ist der Abrechnungsstichtag 
für Anteilabrufe und Rücknahmeaufträge spätestens 
der übernächste auf den Eingang des Anteilabrufs- 
bzw. Rücknahmeauftrags folgende Wertermittlungs-
tag. 

§ 6 Kosten) 

1. Die  Gesellschaft  erhält  für ihre Tätigkeit eine jähr-
liche Vergütung bis zur Höhe von 1,20% des Durch-
schnittswertes des Sondervermögens, errechnet aus 
den Tageswerten, und von bis zu weiteren 1,60% 
des Durchschnittswertes des Sondervermögens, er-
rechnet aus den Monatsendwerten des Sonderver-
mögens. Die Vergütung wird monatlich anteilig er-
hoben. 

2. Die Depotbank erhält für ihre Tätigkeit eine jährliche 
Vergütung von bis zu 0,10% des Durchschnittswer-
tes des Sondervermögens, der aus den Tageswerten 
errechnet wird. Die Vergütung wird monatlich antei-
lig erhoben. 

                                                           
)

 Diese Regelung unterliegt nicht der Genehmigungspflicht 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
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3. Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die 
folgenden Aufwendungen zu Lasten des Sonder-
vermögens: 

a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräu-
ßerung von Vermögensgegenständen entstehende 
Kosten;  

b) bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der 
banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländi-
scher Wertpapiere im Ausland;  

c) Kosten für den Druck und Versand der für die Anle-
ger bestimmten Jahres- und Halbjahresberichte; 

d) Kosten für die Bekanntmachung der Jahres- und 
Halbjahresberichte, der Ausgabe- und Rücknahme-
preise und ggf. der Ausschüttungen und des Auflö-
sungsberichtes; 

e) Kosten für die Prüfung des Sondervermögens durch 
den Abschlussprüfer der Gesellschaft; 

f) Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungs-
grundlagen und der Bescheinigung, dass die steuer-
lichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steu-
errechts ermittelt wurden; 

g) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung 
und Verwahrung eventuell entstehende Steuern; 

h) Kosten für die Prüfung von möglicherweise berech-
tigten Ansprüchen sowie Kosten für die Geltendma-
chung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des 
Sondervermögens. 

4. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halb-
jahresbericht den Betrag der Ausgabeaufschläge 
und Rücknahmeabschläge offen zu legen, die dem 
Sondervermögen im Berichtszeitraum für den Er-
werb und die Rücknahme von Anteilen im Sinne des 
§ 1 Absatz 1 Nr. 3-5 berechnet worden sind. Beim 
Erwerb von Anteilen, die direkt oder indirekt von der 
Gesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft 
verwaltet werden, mit der die Gesellschaft durch ei-
ne wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteili-

gung verbunden ist, darf die Gesellschaft oder die 
andere Gesellschaft für den Erwerb und die Rück-
nahme keine Ausgabeaufschläge und Rücknahme-
abschläge berechnen. Die Gesellschaft hat im Jah-
resbericht und im Halbjahresbericht die Vergütung 
offen zu legen, die dem Sondervermögen von der 
Gesellschaft selbst, von einer anderen Kapitalanla-
gegesellschaft, einer Investment-Aktiengesellschaft 
oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Gesell-
schaft durch eine wesentliche unmittelbare oder 
mittelbare Beteiligung verbunden ist oder einer aus-
ländischen Investment-Gesellschaft, einschließlich 
ihrer Verwaltungsgesellschaft als Verwaltungsvergü-
tung für die im Sondervermögen gehaltenen Anteile 
berechnet wurde.  

ERTRAGSVERWENDUNG UND GESCHÄFTSJAHR 

§ 7 Ausschüttung / Thesaurierung 

1. Für die ausschüttenden Anteilklassen schüttet die 
Gesellschaft grundsätzlich die während des Ge-
schäftsjahres für Rechnung des Sondervermögens 
angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwen-
deten Zinsen und Erträge aus Investmentanteilen 
sowie Entgelte aus Darlehens- und Pensionsgeschäf-
ten – unter Berücksichtigung des zugehörigen Er-
tragsausgleichs – aus. Veräußerungsgewinne und 
sonstige Erträge unter Berücksichtigung des zuge-
hörigen Ertragsausgleichs können anteilig ebenfalls 
zur Ausschüttung herangezogen werden. 

2. Ausschüttbare anteilige Erträge gemäß Absatz 1 
können zur Ausschüttung in späteren Geschäftsjah-
ren insoweit vorgetragen werden, als die Summe der 
vorgetragenen Erträge 15% des jeweiligen Wertes 
des Sondervermögens zum Ende des Geschäftsjah-
res nicht übersteigt. Erträge aus Rumpfgeschäftsjah-
ren können vollständig vorgetragen werden.  

3. Im Interesse der Substanzerhaltung können anteili-
ge Erträge teilweise, in Sonderfällen auch vollständig 
zur Wiederanlage im Sondervermögen bestimmt 
werden. 
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4. Die Ausschüttung erfolgt jährlich innerhalb von drei 
Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres. Zwi-
schenausschüttungen sind zulässig.  

5. Für die thesaurierenden Anteilklassen legt die Ge-
sellschaft die während des Geschäftsjahres für 
Rechnung des Sondervermögens angefallenen und 
nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen und 
sonstigen Erträge – unter Berücksichtigung des zu-
gehörigen Ertragsausgleichs – sowie die Veräuße-
rungsgewinne der thesaurierenden Anteile im Son-
dervermögen anteilig wieder an. 

§ 8 Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr des Sondervermögens beginnt am 
1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jah-
res.  
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III. Anhang 

BW Portfolio im Überblick 

ISIN/WKN 

BW Portfolio 20 

BW Portfolio 40 

BW Portfolio 75 

 

DE000DK094G4 / DK094G 

DE000DK094H2 / DK094H 

DE000DK094J8 / DK094J 

Auflegungsdatum 

BW Portfolio 20 

BW Portfolio 40 

BW Portfolio 75 

 

14. Januar 2008 

14. Januar 2008 

14. Januar 2008 

Laufzeit der Sondervermögen unbefristet 

Ausgabeaufschlag 

maximal 

derzeit 

 

5,00 % des Anteilwertes1 

2,00 % des Anteilwertes1 

Verwaltungsvergütung p.a. 

maximal 

BW Portfolio 20 

BW Portfolio 40 

BW Portfolio 75 

derzeit 

BW Portfolio 20 

BW Portfolio 40 

BW Portfolio 75 

 

 

2,80 % des durchschnittl. Fondsvermögens1 

2,80 % des durchschnittl. Fondsvermögens1 

2,80 % des durchschnittl. Fondsvermögens1 

 

1,05 % des durchschnittl. Fondsvermögens2 

1,25 % des durchschnittl. Fondsvermögens3 

1,70 % des durchschnittl. Fondsvermögens4 

Depotbankvergütung p.a 

maximal 

derzeit 

 

0,10 % des durchschnittl. Fondsvermögens5 

0,00 % des durchschnittl. Fondsvermögens5 

Verbriefung der Anteile Globalurkunde, keine effektiven Stücke 

Ertragsverwendung Ertragsthesaurierung (keine Ausschüttung) 

Geschäftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 

Berichterstattung: 

Jahresbericht: 

Halbjahresbericht: 

 

31. Dezember, erscheint Mitte April 

30. Juni, erscheint Mitte August 

1) bis zu 1,20 % aus den Tageswerten und bis zu 1,60 % aus den Monatsendwerten 
2) bis zu 0,20 % aus den Tageswerten und bis zu 0,85 % aus den Monatsendwerten 
3) bis zu 0,20 % aus den Tageswerten und bis zu 1,05 % aus den Monatsendwerten 
4) bis zu 0,30 % aus den Tageswerten und bis zu 1,40 % aus den Monatsendwerten 
5) aus den Tageswerten 
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Baden-Württembergische Bank 
Sitz 
Stuttgart 
Postfach 106014 
70049 Stuttgart 
Kleiner Schlossplatz 11 
70173 Stuttgart 
Telefon 0711 124-0 
Telefax 0711 124-41000 
www.bw-bank.-de 
kontakt@bw-bank.de 

 

 

 

 

 

 

Deka Investment GmbH 

Mainzer Landstraße 16 

60325 Frankfurt 

Postfach 11 05 23 

60040 Frankfurt 

 

Geschäftsführung: 

Thomas Neiße (Vorsitzender) 

Dr. Ulrich Neugebauer 

Dr. Manfred Nuske 

Dr. Udo Schmidt-Mohr 

Frank Hagenstein 

Thomas Ketter 

Andreas Lau 

Victor Moftakhar 

 

Telefon: (069) 71 47-0 

Telefax: (069) 71 47-19 39 

 

Handelsregister: 

Frankfurt am Main 

HRB 40601 
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